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Der Funktionswandel des Strafrechts 
in der Stalin-Zeit 

Die Stalin-Zeit ist ohne ihre strafrechtliche Dimension, iosbcsondere ohne den 
Funktionswandel des sowjetischen Strafrechts mcht zu begreifen. Um nicht der 
Versuchung zu erliegen, jenseits der Empirie einen solchen FUrUnionswandel aus 
dem» Wesen« des Stalinismus und der diesen bestimmenden spezifischen sozialöko­
nomischen Beziehung der Staatsmacht 'Zur gesellschaftlichen Produktion apriori 
herzuleiten, wählt die Untersuchung den Moskauer Prozeß von '93 g zu ihrem 
phänomenologischen Ausgangspunkt. Diese Wahl edolgt nicht aus der Verlegen­
heit, willkürüch einen Ausschnin der Rechtsanwendung in der Stalinzeit als reprä­
sentativ auszugeben. Der Prozeß von 1938 gegen Bucharin, Rykow, Rakowsky und 
zwanzig weitere ehemals führende Bolschewiki ist der Kulminationspunkt der 
politischen Justiz der dreißiger Jahre in der Sowjerunion. Parallel zum Höhepunkt 
von administrativen Säuberungen in Partei, Verwaltung, Industrie und Annee findet 
hier das stalinistische Strafrecht in Aktion sein paradigmatisches Niveau. In dem 
Prozeß sind die Anklageformeln aller SchädJings-, Diversions-, Spionage- und 
Hoch verratsprozesse seit 1928 kumulativ aufgehoben.' 
Ausgegangen wird von der spezifischen strafrechtlichen Form des Prozesses gegen 
Bucharin und andere führende Bolschewiki. Der Versuch, den Moskauer Prozeß 
von seinen normativen, positiv-rechtlichen und rechtsdogmatischen Detenninanten 
her anzugehen und den Strafrechrstypus der Stalinzeic in seiner Anwendung wie in 
seinen Resultaten als juristische »Bewältigung« gesellschaftlicher Widersprüche zu 
begreifen, ist bisher weder von der juristischen Literarur. die sich mit dem sowjeti­
schen RechtssysteIn beschäftigt, noch von der politikwissenschaftlich orientierten 
Literatur, die sich dem Phänomen der politischen Justiz dieser Zeit zugewandt hat, 
unternommen worden . 
Von juristischer Seiee hat man sich bisher im wesentlichen darauf beschränkt, den 
Gang der sowjetischen Rechtsentwicklung positivistisch nachzuzeichnen und unter 
verschiedenen Fragestellungen zu systematisieren.' Die politikwissenschaftliche und 
historische Literatur hat sich bis auf wenige Ausnahmen darauf beschränkt, das 
Material in Form einer chronologisch organisierten Ereignisgeschichte z.u präsentie­
ren), in allgemein gehaltenen Beschreibungen Mechanismen der sowjetischen politi-

! vgJ. W. Zieh" Die Entwicklung des oSchauprousses< in der SowjC'tOnion. (Ein Beitrag zur ,owJ"i",hen 
Innenpolitik '928-'9)8), Di&! ., rübingen 1969. 

1 VgL R. Maurach, D .. Rcchts.System der UdSSR, München '913; Geilke, Einführung io da.< Sowje!rlX:hr, 
D.rm,ud, 1966; W. Meder. Das Sowjet,,,,,h,, FrankfunJM. - Bertin '97'; B. Mei.sner, Entwicklung 
und Grundzuge der sowje';,ch.n Sw.lSlehre, und F. C. Schroeder, FünlLig J:ilire sowjetische R~chlS­
Illtorie, in: R. M,ur2ch / B. Mcissner (Hg.), so Jahre SowjeLtech" SU!ttgart, Berlin, Köln, Maim. 1969' 

J Diese historische Zug:o.ngswei.e wählen T. Pirker, Di~ Moskauer Schauprozesse '936-1,9)8, München 
'96); G. Dickler. Die Mo..kauer Prozesse (1936-'9)8) in: dus., rro~c .. e. die Goschich", machten. 
FrankiurtlM.-Hamburg '966, S. 9.1 {L ; R. Conque:ll, Am Anfang srarb Genosse Kirow. Säuberungen 
unlCr Stalin, Düsscldor! '970. 
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sehen Justiz herauszuarbeiten~ oder einige. besonders hervorstechende prozessuale 
Taktiken zu bezeichnenI. Bei der Frage nach den politischen und sozia.len Gründen 
für die Durchführung des Prozesses im Jahre r938 ver lien sich diese Literatur in der 
RegeJ in personalisierenden, psychologisierenden und moralisierenden Betrachtun­
gen6 , die allesamt schließlich nur UnerkJärliches in der Tatsache finden können. daß 
ehema.ls führende Bolschewiki als gemeine Verbrecher sich veranrworten müssen. 
Dieses gilt in gleicher Weise für westliche Autoren, die sich im Bezugsrahmen der 
sogenannten Torall tarismus-Theorie bewegen, wie für die ösrlichen Au lOren. die 
umer dem restringienen Bezugsrahmen einer Kritik des Personenkults an das 
Materia.l herangehen.7 
Aus der strafrechtlichen Form des Prozesses und der Analyse des Funktionswandels 
des angewandcen Strafrechts erschließen sich jedoch erst die sozialen und politi­
schen Gründe für die Inszenierung des Moskauer Verfahrens. Die Erkenntnis der 
neuen Sozialgeswtungsfunktion des sowjetischen Strafrechts erlaubt es, die sach­
verhaldichen Anknüpfungspunkte und das Resultat des Prozesses nicht einlach als 
absurden Raeheplan8 Stalins anzusehen, sondern sie als Verarbeitung real-histori­
scher Probleme der dreißiger Jahre im strafrechtlichen Gewande ernst zu nehmen. 

I. Die strafrechtliche Form des Moskauer Prozesses 

In der Literatur zum Phänomen der Moskauer Prozesse ist immer wieder der 
Versuch unternommen worden, die sachverhaldiche Grundlage und Stimmigkeit 
der Anklage kritisch zu überprüfen und die Anklage als blanke» Justizfälschung«9 
kenntlich zu machen. Ein Nachweis. daß die Anklagen gegen prominente Bolsche­
wiki so absurd seien. »daß nur ein monomanisches Gehirn sie erfunden und ein 
korrumpiertes sie für wahr halten konnte .. '0. wie Theo Pirker resümien, [rifft aber 
noch nicht die eigenUiche Ebene des Problems. Es liegt zwar auf der Hand, daß es 
sich bei dem Moskauer Prozeß von 1938 um einen politischen Prozeß handelt, bei 
dem die Politik den Ton angibt, das Strafrecht allenfalls als Mittel der Sprachrege­
lung und Rechtfertigung erscheint. Diese politische Dimension wird im Prozeß 
selber jedocn kaum deutlich. Dieser geriert sich apolitisch und gänzlich juristisch. 

~ So an Beispielen O. Kirchheimer, Politische JUsll2, Verwendung juristischeT Vcr!ahrcnsmög~cl1kciren 
zu politischen Zw.cken. Neuwi.d-Ber~n '96S, S, 166 ff. 

S So: N . Lcites / l. Bem.ud, Ritual of Liquidalions. The Case 01 u.e Moskow Trials, Gleneoe '9H. S. 
HO fl. 

6 Pc~on:ilisierende. p.yehologi';erend. und moralisierende Erklarungs· und D.1r<1e11uogswt:isen linden 
,ich bei: P.schner, Im Tcufd,knis d .. T crror<. Boppard '96i' S. 7J H.; G. Dickler, a. a. 0 ., S. '00 f.; 
H. Arendr. über die Revolulion, Münche.n '?74, S. 7011. ; J . Cumichael, $.1ubcrung. Die Konsolidi.· 
rung des Sowjetregimes un'er Sta~n J93+'38, FrankfurtlM.-Berlin-Wien '97'. S . • 11 ff. 

7 10 einLigarr.iger Weise h~1 demgegenüber M. Mcrleau-I'onrys Schrul .Humanismus und Terror" 
(Frankfurt1M. '966) die poliuschc Justiz der Stalin·Zeil ,um Gegenstand d ..... Analy~ gemache, indem 
,i. das singul<ir. Ereignis der SlrMfechtlichen Pocnalisierung aus sciner Isolierung loste uod :z.u der 
Gesellichaft io Bcuebunc setzle, die sich 50lcher JU<li2 bedienre. Nicht im Erg.bni5. aber im Zugang 
und der ProblemStellung knüpn der AUloT an Merleau-Pontys Rellcxionen VI. Im Rcsuh'l weiß er sich 
R. Bahros .Altemauve, Zur Kritik de. re.l-existierenden 5<lzialisrnus. (Frank1urtlM.·Käln 1977) 
vcrpnichlce. 

8 5<1 sog.r die große Arbeit R. Medwcdjews "Die Wahrheit ist unSCre Stärke. (FrankfurtlM. '97). S. 2 (4) : 
.Stalins eigentlidJ.:s Motiv hieß Rach.e. Rache an seinen ehemal.igcn politischen Gegnem, die gdegent­
~ch los. Bemerkunge.n gemach. h .. nen. In den 10cr Jahren hane es St.>1in an der 1'<Lacht gefehlt, sich 
p~ysisch an ihnen zu nchen. Er "'mete s>cine üit .b. ( . .. ) Und ~Is er sich stark genug duu {ühl,e, 
vernichte .. er die AktiviSl.n der ehemaligen Oppo,i";on.sgruppen .• Mcdwcdjow verbleibt damit im 
Bezugsrahmen der halbherzig.n Geheimrcde Chruschecl10ws vom 'S . Februar '916, ;,.,: Medwcdjew 

u. '" En=linisierung. Ocr XX. Parteitag der KPdSU und SMe Folgen, Fr." kfu rtlM. '977. $. 491. 
9 L. Trotzki, Stal(ns Verbrechen. Bcr~n 197), S. 1J9' 

10 T. Pirker, Die Mo<\uutr Sch,upfozesse '9)6-19)8, Munchen 196). S. 7~. 
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Die strafrechtliche und strafprozessuale Dimension ist die eiozige DarsteUungsform 
des Prozesses. Sie ermöglich.t die Durchserzung der politischen Zwecke. Als Pro­
duktionsprozeß von Interpretationen und Argumentationen muß die Rechtsförmig­
keit des Moshuer Prozesses daher ernst genommen werden. Als Da($teUungsrnittel 
offenbart sie die Zwecke des Verfahrens . 

T. Zur Entstehung des stalinistischen Strafrechts 

Der Typus des Strafrechts, das den Moskauer Prozeß von 1938 materiell-rechtUch 
determiniert, weicht in seinen elementaren Bestimmungen von den Prinzipien des 
,revolutionären< Strafrechrs der ersten Jahre nach der Oktoberrevolution ab. Dieses 
zielte als Maßregelscra/recht mit den Strafzwecken der Besserung und Erz.iehung 
jedenfalls seinem Anspruch nach und - soweit es mit gemeiner Kriminalität von 
Tätern aus dem Proletariat konfrontiert war- z. T. auch in der Praxis darauf ab, sich 
gleichsam mit der Entwick1ung der enrlalteten sozialistischen Gesellschaft überflüs­
sig zu machen. 
Als es mit den ,Leitenden Grundsätzen für das Strafrecht der RSFSR< vom 
'2 . 12. J919 LU einer ersten Kodifizierung von Strafzweckbestimmungen kam, 
wurden als Strafzwecke nicht Sühne, Vergeltung oder generelle Abschreckung, 
sondern Maßnahmen der Besserung und Anpassung zur Sicherung der Macht des 
Proletariats festgesetzt. Auch das Strafgesetzbucb der RSFSR vom I. 6. t922, das 
die >Grundsätze< ablöste, wie das Strafgesetzbuch der RSFSR vom 22 . J I. 1926 
gingen konsequent bei der Bestimmung der Kodifikauons2wecke vom Grundsatz 
der spez.ialpräventiven Gefahrenabwehr aus. Das SrGB von 1926 sah sich als 
»Strafrecht ohne Schuld und Strafe"", das anstelle des bürgerUchen Vergeltungs­
strafrechts Maßregeln der Besserung, Sich.erung und des sozialen Schutzes stellte, 
die mythologische Kategorie der Schuld als Strafzumessungskriterium durch die 
Kategorie der >sozialen Gefährlichkeit< ersetzte und das Maurach deshalb als "die 
leczte Radlkalisierung des Strafrechts«" bezeichnet. Wenn dieses Strairecht auch 
den Horizont des bürgerlichen Rechts nicht sprengte, so zielte es wie die Rechts­
theorie der 20er Jahre von Srucka und Paschukanis doch in diese Richtung. Das sich 
ab '9:qI28 mit der staatlichen Unionsgesetzgebung durchsetzende Strafrecht kehrt 
dagegen zu einem Bestrafungsrecht mit dem Strafzweck eindeutiger GeneraJpräven­
tion zurück.!j Es nimmt den bürgerlichen Strafzumessungsgesichtspunkt der 

" R. Maurach. Das Rccl. ... system der UdSSR, München 190, S. -11 . 
11 Eb~nJa, S. 19; ebenso: G. Geilk., Einführung in das Sowjetredl!, DUll\.Sudl 1,66, S. )6 H.; W. Meder, 

D:u Sowjeue.:ht, FrankfunJM.-Berlin 1971, S. '9Q H. 
, 1 Vor allem die Union>ge.etzgebung, die sich mit der Ausweirung der Hemchaft Sulins loreien 

enrwiekeltc, obwohl die Union zunJcru( auf die Grundlagengesctzgebung bc!Chnnkt war, hme eine 
eigenständige. von der des weiterhin geltenden Rcpub~ke.nst .... frech!S abweichend. Tendeoz. So soh 
z. B. die Verordnung des ZEK und des R.1lS der Volkskommissare vom 7. AuguSt 1911 .Uber den 
$d.ul~ de, Vermögens von sta.tlichen Un",rnehmen. Kolchoscn und GenoSJeMchaflen und die 
F.,.,igung des gcsdlsch.hliehen sozwi<ti<chtn Eigenrum •• bei Traosportbe .... ubung und Diebstahl von 
Slutliehem und genossmscha[t~chem Vennös"" die höchSle SLnfe, deD Tod. und die Vermögens.kon­
[isblion vor. Die Verordnung des ZK der KPdSU und des R.ns du Volltskommi .. arc der UdSSR vom 
11. M1i '9)) be,ummtc, daß zur Bebmpfung von Jugendbanden Minderjiihrigc nach Vollendung des 
11. lebensjahre:r für bestimmte Str:>halen nach Erwach.senenrecht besm." w",ien mußrcn. Da.. 
politische Strafrech •• wie es auch im Moskauer Prouß zur Anwendung gel.ngte, wurde in seinen 
entscheidenden Teilen verschärft: Durch die Vn"ordnung des ZEK der UdSSR vorn 8. Juni '934 wurde 
l.and .. ~rral, Spionage und Flucht ins Ausland mit der Todcutr~e belegt, den Angehörigen von 
AU.'flandslluehtigen. die die Flucht:l.bsicl., gefördert oder. obwohl sie d.von KClU!mi. harten . nicht 
angezeigt hanen. eine zehnjiihrige Freiheits", .. !e und V<nnögenscinziehung angezeigt. Den Umbruch 
in der RcchlStnr.vieklung der Sowjetunion in dcn Jahren '9J71>8 sieh I auch D. Plaff, Die Emwicklung 
der sowjetischen Rech ... lehre. Köln 1968, S. 87 . 

J4J 
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344 ,Schuld< wieder auf, erhöht die angedrohten Suafsanktionen bis ins Ungeheuerliche 
und weiret seine soziale ZugriHskapazität radikal aus . 
Das wird vor allem im Kembercich des gesellschaftlichen Lebens, an der juriStischen 
Stellung der Produzenten im Produktionsprozeß deutlich. Die Verschärfung ar­
beitsrechtlicher Disziplinarmaßnahmen, das Verbot des Arbej(spla(zwechsels, die 
lnpflichtnahme jedes Arbeiters für den reibungslosen Ablauf der Produktion durch 
die ArbeitSgesctzgebung ab dem Jahre 1929 und das strikle Arbeitsgebot der 
Verfassung von 1936 stiften eine strafrechtlich bedeutsame Verpflichtungs- und 
GaramensteIlung eines jeden Arbeiters, die gleichsam jede Abweichung des Produk­
tionsprozesses von Leisrungs- oder Standardnormen, selbst wenn sie Folge einer 
übereilten und daher gewaltsamen lndustrialisierungspolitik ist) zu einer individuell 
zu verantwonenden Devianz, im strafrechtlichen Sinne zu einem sogenannten 
>unechten, Unterlassungsdelikt stilisiert. Die Ausstrahlung der ArbeitspOicht führt 
zu einem Bedeutungswandel der im Strafgesetz kodilizieFten Kommissivdelikte zu 
gleichsam heimlichen Omm.issi vdelikten) der eine erhebliche Vergrößerung der 
Eingriffsfelder der Straf justiz bewirkt. 
Diese dem Strafrecht unterlegtc Dominanz von Gebocsgehalten gegenüber solchen 
des Verbots wird in der stalinistischen Rechmheorie zum Strukturprinzip erklärt. 
Von A. J. Wyschinskij wird Pflichterfüllung, nicht eben nur bloße Abstinenz von 
gesellschaftsschädlichem Verhalten, als Normzweck des Strafrechts gesehen. »Das 
sowjetische Strafrecht erhebt im Namen des SowjetsTaates die Forderung nach 
bestimmtem Verhalten, nach einer bestimmten Einstellung zu den Pflichten der 
Sowjctbürger, indem es die Erfüllung dieser Pflichten unter Strafandrohung für 
verbindlich erklän.,," Das Strafrecht trin damit aus seiner peripheren Funktion der 
bessernden Behandlung des einzelnen devianten Subjekts, die auf die Aufhebung der 
RechtsVerhälenisse bei der Regulierung der gesellschaftlichen Verhältnisse zielte, 
heraus und gewinnt die RoUe eines Gestaltungsmittels für diese Verhälmisse. Es 
wird, wie Wyschinskij es formulierte, zu cinem "Hebel der Verwahung~.'l 
Dieselbe Enrwicklungstendenz findet sich auch in der Unionsgesetzgebung zum 
Strafverfahrensrecht. Am weitesten reicht auf diesem RechtSgebiet eine Beschleuni­
gungsnovelle anläßlich der Ermordung des Politbüromitglieds Kirow. Der Mörder 
Kirows, eines engen Vertrauten Stalins, war der junge Kommunist Nikolajew, der 
auch bereits in einern SchneUverfahren im Dezember T934 verurteilt und hingerich­
tet wurde. Das noch am Tage von Kirows Tod sogleich verkündete Sondergesetz 
,über die vereinfachte Strafverfolgung terroristischer Organisationen und terroristi­
scher Verbrechen< vom l. Dezember 1934 sah bei Verfahren wegen terroristischer 
Akte gegen Sowjetfunktionäre die Verfahrensdurchführung binnen zehn Tagen vor, 
schloß Rechtsmittel und Gnadengesuche gegen das Urteil aus und ordnete die 
sofortige Vollstreckung der Todesstrafe nach dcr Uneilsverkündung an. ,6 

2. Das stalinistische Strafrecht und die Anklage im Moskauer Pyozeß 

Die grundlegende Norm für den Moskauer Prozeß von 1938 war der Artik.el 58 des 
Strafgesetzbuches mit seinen Erwei(erungen durch die Verordnung des ZEK vom 
8. Juni 1934.'7 Artikel 58, der als Straftatbestand ;zu einem Teil mit den Unionsge-

'4 A.. J. Wyschinskij. frigen des Recht! und des St~te, bei Man<) in: Sowjelische Beiträge zur SlaatS- und 
Rechtstheorie, Betü" (95), s. )9. 

'S Ebend., S. 'I. 
,6 Vg1. W. Meder, a. a. 0., S. ',C; G . Geilke, '. a. 0., S. 89; R. M~uM.ch, a. a. 0., S. 42. 
'7 Zur Anwendung geh,,!)!<n die Artikd 58- .. , 58-7, j 8-8, j 8...." j 8-11 und j 8- , J des ScGB der RSFSR. 
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setzen über die StaatsVerbrechen vom 28. Februar 15121 und über die Militärverbre­
chen vom 27. Juli 1927. zum anderen Teil durch die genannte Verordnung vom 
8. Juni 1934 in das StGB der RSFSR vom u. November 1926 erst aulgenommen 
worden war, erfaßte die sogenannten .. gegenrevolutionären Verbrechen .. _ 18 Als 
solche definierte er aUe Handlungen, .. die auf den Srurz, die Unterhöhlung oder die 
Schwächung«'9 der inneren Verfassung und äußeren Sicherheit der Sowjetunion 
gerichtet waren und spezifiziene diesen Grundtatbestand dann im einzelnen als 
Vaterlandsverrat (Spionage, Geheimnisverrat), als bewaffneten Aufstand, als Unter­
höhlung der industriellen Enrwicklung, als »Begehung terroristischer Handlun­
gen«'o. als "in gegenrevolutionärer Absicht mittels Sprengung, Brandstiftung oder 
auf andere Weise durchgeführte Zerstörung oder Beschädigung«" von öffentlichen 
Anlagen, dann als »jede organisatorische Tätigkeit. die auf die Vorbereitung oder 
Begehung eines gegenrevolutlonärcn Verbrechens gerichtet tst«" und schließlich in 
Art. 58-I:> als »aktive Handlungen oder aktiver Kampf gegen die Interessen der 
Arbeiterklasse und der revolutionären Bewegung«'J. Als Strafmaß schrieb der An. 
58-ra die .. Erschießung verbunden mit der Konfiskation des gesamten Vermögens 
oder beim Vorliegen mildernder Umstände ... 10 Jahre Freiheitsentzug verbunden 
mit Konfiskation des gesamten Vermögens«'" vor. 
Die allf dieser Grundlage erstellte Anklageformel im Moskauer Prozeß warf den 
Angeklagten die Bildung einer ",Verschwörergruppe uoter dem Namen ,Block der 
Rechten und Trotzkisten,,, vor, "die sich zum Ziel setzte Spionage zugunsten 
auswärtiger Staaten. Schädlingstätigkeit, Diversion, Terrorakte. Untergrabung der 
Wehrkraft der UdSSR, Provozierung eines militärischen überfalls dieser Staaten auf 
die UdSSR. Niederlage der UdSSR. Zerstückelung der UdSSR und Lostrennung der 
Ukraine, Belorußlands, der Mittelasiatischen Republiken, Georgiens, Armeniens, 
Aserbaidshans, des Fernöstlichen Küstengebiccs (Primaje) von ihr zugunsten der 
erwähnten auswänigen Staaten und endlich der Sturz der in der UdSSR bestehenden 
sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung und die Wiederherstellung des 
KapitaUsmus. die Wjederherstdlung der Macht der Bourgeoisie.«ls 
Die Angeklagten seien mit ausländischen Staaten in Verbindung getreten. um von 
ihnen militärische Hilfe zu erhalten, hätten systematisch in den »Zweigen des 
sozialistischen Aufbaus«'6 deI' lndumie, der Landwin:schaft, im Eisenbahnverkehr. 
der Finanz- und Kommunalwinschah Schädlings- und Diversionsakre ausgeführt. 
»Ohne jede Stütze innerhalb der UdSSR«" hätten die Angeklagten zunächst eine 
Spionagetätigkeit für ausländische Staaten aufgenommen . 
Dann seien sie dazu übergegangen, mit Deutschland, Japan. Polen und England 
Absprachen bezüglich der Abtrennung von sowjetischen Gebieten nach einem 
Krieg mit der Sowjetunion LU ereffen. Japan sei Usbekistan, Deutschland die 
Ukraine und Polen Belorußland versprochen worden. Zugleich hätten die Ange­
klagten Diversions- und Schädlingsakte gCßen die sowjetische Win:schaft unternom-

Siehe: Prozcßberich, über die S[f3f •• ch~ des antisowjctischen .Block, der Reduen und TrOlzkislcn<, 
Volkskommi'urUt [ur Juslizwescn d .. UdSSR (Hg.), Vollständiger Slcnogr.phi.ehcr Berichl, Mosbu 
19}8, S. 37· 

Ig Sieht W. Meder, a.~. 0., S. '9J zu An. 58-. StGB 
'9 Zit. nach w. Medc:r, ~ . • . 0 ., S. 191 . 
• 0 Nach .bcnd., S. 198, Art . S&-8. 
11 Nach cbend., S. 198. "n. S8-9. 
11 N~ch eb.nd., S. 199, An . S&-I L 

1) Nach ebenda, S. '99, An. S8-I}. 
-4 Nach cbend., S. '96, An. 58-ra. 
1 J Prozcßbcric.b" a. a. 0 ., S. }6 . 
• 6 EbendA. 
'7 Ebenda, S. 6. 
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men, um die Verteidigung der Sowjetunion zu schwächen. »Sie machten es sich zur 
Aufgabe, das ganze wirrschaftliche Leben des Landes sowie die Versorgung der 
Armee mit Lebensmicreln und Waffen lahmzulegen.«l8 
Schließlich, als diese Maßnahmen rucht zum gewünschten Erfolg gdührt hätten, 
seien »die von Wut und Haß gegen die UdSSR erfüllten rechten und trotzkistischen 
Verschwörer dazu übergegangen, Terrorakte gegen die Regierung und die 
KPdSU(B) vorzubereiten und durchzuführen.«'9 Folgerichtig hätten die Angeklag­
ten in den 30er Jahren dann die Ermordung Stalins, Molotows und der gesamten 
Partei- und Staarsführung vorbereitet und das Politbüromitglied Kirow dadurch, 
daß der Angeklagte Jagoda als zuständiger Kommissar dem Mörder Nikotajew 
keine Hindernisse in den Weg legte, auch ermordet. Diese Art von Anklage, die mit 
dem Vorwurf gegen den früheren Parteisekretär Selenski , vom Jahre 1911 an Agent 
der zaristischen Geheimpolizei Ochrana gewesen zu sein, oder gegen Bucharin, im 
Jahre 1918 Mordpläne gegen Lenin geEaßt zu haben, die verbrecherische Natur der 
Angeklagten gleichsam schon in der Wiege suchte, ist nicht mehr von einer offenen, 
auf die Zukunft gerichteten Argumentation beherrscht, wie sie bis zu einem 
gewissen Grade noch in den politischen Verfahren der frühen und mitderen 
zwanziger Jahre zu beobachten war.)O In den Prozessen dieser Zeit wurde offene 
Innenpolitik oder offene Außenpolitik gemacht, die mit auf die politische Zukunft 
gerichteten Gefährlichkeitsprognosen argumentierte. Selbst wenn man diese Politik 
ablehnt, so muß man doch konzedieren, daß sie sich als von einer sozialistischen, 
erst zu verwirklichenden Zukunftsperspektive abgeleitete und legitimierte, explizit 
politische Argumentation deutlich machte. 
Die AnkJage im Moskauer Prozeß stellt sich dagegen nicht mehr als eine Form 
politischer Auseinandersetzung dar, sondern beschwört selektiv die verbrecherische 
Vergangenheit der Angeklagten im gemeinen Sinne. Das Strafrecht wird zum 
Lebensführungs- und Charaktersrrafrecht, wie, verborgen unter dem mythologi­
schen Begriff der Schuld, das bürgerliche Strafrecht. Die Anklage vermeidet jeden 
Bezug auf politische, von den Angeklagten repräsentierte Konzeptionen. Allein die 
private Verbrechernarur der Angeklagten ist ihr Gegenstand. Für den Ankläger 
Wyschinskij vertraten diese denn auch auch gar nichts ~Ideelles, nichts sozusagen 
,Geistiges<, nichts Ideologisches. Was einst in irgendeinem Maße einige von den 
Teilnehmern dieses Blockes besaßen, das ist schon längst verloren, eingebüßt, längst 
verschwunden, verwest in dem verpesteten, widerlichen unterirdischen Treiben der 
Spione.«)1 

J. Die Diffusion des juristischen Teilnahmebegriffs 

Gemessen an den Tatzusammenhängen, die den Angeklagten von der Anklage als 
Verbrechen zugerechnet wurden, stellen diese sich als eine äußerst heterogene 
Gruppe dar. Was auf der Ebene von Tatsachen das Verbindende und Gemeinsame 
dieser Gruppen ausmacht, kommt in der Anklage nicht zum Ausdruck. Allein auf 
der Ebene von >Orientierungen< erscheine gleichsam der Nutzen des Auslands von 
all den Aktivitäten der verschiedenen Angeklagtengruppen als verbindendes Ele­
ment, das aUe Angeklagten scheinbar zu einer zielgerichteten Organisation zusam-

28 Ebenda. s. Ij. 

19 Ebcnd •• S. > I r. 
)0 Siehe w. Ziehr, a. a. 0., S. }8 ff.; luch zum Pro~,ß gegen die Sozialrevolulionäre P.rtei. S. 45 f., und 

zum Prozcll gegen I(jndenn.nn, S. S 8 ff. 
) I Prozeßberichl, a. a. 0., S. 678. 
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menfaßt. Entsprechend diffus und tentativ faUen dann auch die Begriffe aus. mit 
denen der Staatsanwalt jene Tatsachen benennt. die die Angeklagten zu einem 
)Block<. einer Orgarusation von Staatsfeinden. ersl zusammenfügen: einen Block 
bilden. eine Gruppe führen. Kräfte zusammenfassen. Kontakt aufnehmen. geheime 
Konferenzen abhalten und eine Plattform entwerfen. Solche Kategorisierungen 
beschreiben eher den arbeitsteiligen Prozeß in einer Bürokratie als den einer 
konspirativen Verbrecherorganisation .)' 
Wyschinskij, der die historische Bedeurung dieses Prozesses vor allem dann sieht, 
die Oppositionellen als organisierte Verbrecherbande zu entlarven, gelingt der 
Nachweis einer Organisation allein durch seine juristisch-dogmatische Konstruktion 
der strafrechtlichen Teilnahme. Diese Konzeption der Teilnahme hat er nach dem 
Moskauer Prozeß noch im Jahre '938 in seinem Vortrag über die »Hauptaufgaben 
der Wissenschaft vom sozialistischen Sowjetrecht« erUutert: »Die vulgäre Vorstel­
lung von der Teilnahme als einer Form der Vereinigung verbrecherischer Tätigkeit 
im engen Sinne dieses WOrtes ist überlebt. Besonders jetzt, umer den Bedingungen 
des Klassenwiderstandes der Weh der Ausbeuter gegen die siegreiche sozialistische 
Revolution hat sich das Problem der Teilnahme als einer Form des politischen 
Kampfes zugespitzt.«ll Eine richtige Konzeption für die juristische Behandlung des 
Teilnehmerproblems könne man nur entwickeln, wenn man vom Charakter und 
den Besonderheiten des Klassenkampfes in der heutigen Periode ausgehe. Da dieser 
Kampf gegen die sozialistische Gesellschaft .. mit größerer Schärfe. wie diese drei 
Jahre und die Prozesse gezeigt haben. die in diesen Jahren stattgefunden haben«,H 
geführt würde, müsse man die dogmatische Handhabung des Teilnahmeproblems 
an die besondere, eigenartige Organisationsform anpassen, in der der Klassenfeind 
aufgetreten sei. So könne der Begriff der Verschwörung oder des Komplotts auf den 
.Block der Rechten und Trotzkisten< nicht angewandt werden, da diese Einordnung 
"nicht nur eine direkte Vereinbarung zwischen den Beteiligten ( ... ), sondern auch 
das Vorhandensein einer sogenannten wechselseitigen Anstiftung«ll voraussetze 
und damit angesichts der Verbrechen des .Blocks, gerade den Grad der Gefährlich­
keit der Hauptschuldigen und der aktivsten Verbrecher verwische. Auch treffe der 
Begriff der ~Baflde~ flicht auf diesen )Block< zu. da diese juristisch-dogmatische 
Einordnung .. ein subjektives Einverständnis der Komplicen über die Begehung 
einiger verbrecherischer Handlungen oder im Einverständnis über eine ständige 
oder dauernde verbrecherische Tätigkeit~)6 sowie das .. Vorhandensein einer mehr 
oder weniger geschlossenen organisatorischen Form sowie die Grundsäue einer 
gewissen Hierarchie innerhalb der Bande« voraussetze . Da all dies aber a.uf die 
OrganiS3tionsform des >Blocks< nicht zutreffen könne, gelangt Wyschinskij zu dem 
Schluß: ~Auf solche verbrecherischen Formationen wie den ,rec.htstrotzkistischen 
Block. können die alten Begriffe der Verschwörung und der Bande vom juristischen 
Standpunkt aus kaum angewendet werden.«J7 
Um aber gleichwohl zu einer strafrechtlichen Stigmatisierung zu gelangen, muß für 
Wyschinskij die .. Teilnahme an einer Gruppe. die verbrecherische Handlungen 
begeht, die Verantwortlichkeit eines Teilnehmers dieser Gruppe sogar dann nach 
sich ziehen, wenn er selbst nicht unmittelbar zu diesen verbrecherischen Aktionen 

)1 Siehe J. Cannichul, •.•. 0,. S. 106 f. 
H A. J. Wyschirukij, Die Haupt.1ufgJben der Wissensch.J. vom s02ialistischen Sowje[r~chr, in: Sowje,i-

sche Bei\J~gc zur SualS' und RechlSthC<:>ne, •. a. 0" S. 99. 
HEbend •• s. 99 I. 
)j E~nda, s. 101. 

36 Ebend •. 
)7 Ebend •. 
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in Beziehung stand und sein Einverständnis zu ihrer Begebung nicht erklärte. a lB 

Wenn nur ein Verbrechen aus der »allgemeinen verbrecherischen Hahung.,)9 einer 
Gruppe hervorgehe, so sei schon die Teilnahme emes Teilnehmers im juristischen 
Sinne gegeben. Dabei sei eben nicht ein Kausalzusammenhang zwischen den 
Handlungen des Teilnehmers und dem Taterfolg der Organisation erforderlich, 
sondern ledigJjch ein Zusammenhang zwischen Individuum und kriminellem Grup­
penzusammenhang überhaupt, der ein Endziel der verbrecherischen Gruppentätig­
keit irgendwie erleichtere oder vorherbestimme. Insofern sei ,.die Teilnahme an 
einer derartigen Verbrechergruppe unabhängig davon, ob der in Frage kommende 
Teilnehmer an diesem oder jenem verbrecherischen Resultat teilhaue, durch das die 
verbrecherische Tätigkeit dieser Gruppe realisiert wurde. Das besagt, daß dieser 
Teilnehmer auch für dieses Resultat die Verantwortung ebenso wie für die ganze 
Tätigkeit seiner Gruppe tragen muß, gerade weil er ihr Teilnehmer ist.,,46 

'Durch diese Tautologie gelingt Wyschinskij eine radikale Extension der strafrechtli­
chen Zugriffsmöglichkeiten. Wenn ein (poütisches) Individuum nur in irgendeinem 
Zusammenhang mit anderen steht und diese wiederum mit einem" Verbrechen«, so 
ist es juristisch Teilnehmer dieser Tat und das fremde Verbrechen kann ihm als 
eigenes zugerechnet werden. Auch eine Abwägung nach Schwere und Verantwor­
tungsgrad an Handlungen muß nach dieser Konzeption des Organisationsdelikts 
daran scheitern, daß jeder Beteiligte als Mittäter an einer gemeinsamen Sache, der 
Wiederherstellung des Kapitaüsmus etwa, zumindest spirituell teilgenommen hat. 
Daß diese inhomogene, politisch konträre Parteirichtungen vertretende Schar von 
Angeklagten also als "Block der Rechten und Trotzkisten« angeklagt werden 
konnte, gelingt durch die Definitions- und Zurechnungsmacht juristischer Dogma­
tik . Diese erst erlaubt es, eine Wechselbeziehung - soweit es die politischen 
Oppositionellen unter den Angeklagten betrifft - zwischen politischer Abweichung 
und strafrechtljchem Verratsvorwur1 herzustellen. Auf der Basis einer juristischen 
Teilnahmelehre, die Beteiligung tautOlogisch begründet, muß die Zugehörigkeit 2U 
einer politischen innerparteilichen Oppositionsgruppe, zu der auch nur eine straf­
rechtlich veraneworcliche Person zuzurechnen ist, notwendig als Teilnahme an einer 
Verbrecherorganisation erscheinen. Die politische Existenz. der Angeklagten kann 
auf eine verbrecherische EXLstenz reduziert werden, Opposition gegen die herr­
schende Parteilinie wird zum sachverhaltlichen Anknüpfungspunkt für die Teilnah­
me am Verrat. 

4. Verbrechen durch Unterlassen 
Die Ommissivdelikte im Moskaue.,. ?yozeß 

Ebenso gewaltsam wie die Zuordnurtg der Angeklagten zu einem »Block der 
Rechten und Trotzkisten« geschieht deren Zuordnung zu einer spe2ifischen krimi­
nellen Handlung im Moskauer Prozeß durch die Ausweitung des Grundsatzes der 
Verantwortlichkeit. 
Strafrechtlich bedeutsam ist ein Handeln immer nur dann, wenn es von einer 
bestimmbaren Person nach engen Kausalitätsgesetzen bewirkt und final bewußt 
eingeleitet wird. Handeln kann aber strafrechtlich auch immer in einem Unterlassen 
bestehen. Ein straf rechtlich bedeutsames Unterlassen allerdings erfordert eine 

)8 Eb~nd., S. 10). 

)9 Ebenda. 
40 Ebenda. 
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Pflichten- oder Garantenposicion des Unterlassenden zu einern Handeln. Indem 
nun im stalinistischen Strafrecht durch die Ausstrahlung des arbeits- und verfas­
sungsrechdichen Arbeitsgebotes jeder auf ein Handeln zugeschnittene gesetZliche 
Verbotstatbestand in einen Verpflichtungs- oder Gehotstatbestand sich umwandelt, 
aus den Kommissivdelikten des Gesetzbuches unter der Hand Ommissivdelikte 
werden, wird der Bereich der strafrechtlichen Verantwortbarkeit erweitert bis hin 
zu einer »bestimmten Einstellung zu den Pflichten der Sowjetbürger ... ~1 Nur mehr 
völlig an den Produkcionsprozeß und seine verselbscändigten Normen angepaßtes 
Verhalten kann unter dem Zwang der Arbeitsverpflichtungen erlaubtes Verhalten 
sein; jedes dysfunktionale Verhalten genügt nicht der Garantecstellung, in der der 
einzelne Arbeiter - und der offiziellen Definition nach gab es in der Sowjerunion in 
den dreißiger Jahren nur noch Arbeiter - durch seine Arbeitspflichr steht, und kann 
strafrechtlich poenalisiert werden. 
Diese Entwicklung des sowjetischen Strafrechts, durch die »die Arbeit schlecht­
hin«~J und »ebenso Maß, Art und Güte der Arbejt«H zur Rechtspflicht wird, 
gelangt nun im Moskauer Prozeß in der Weise z.ur Anwendung, daß den Angeklag­
ten, soweit sie eben als Volkskommissare, Arzte oder Parteifunktionäre Verantwor­
tung trugen, jeweils in ihrem Verantworrungsbereich geschehene Pflichtverletzun­
gen vorgeworfen werden, diese dann der politischen Orientie.ruog der ehemaligen 
parteiinternen Opposicionsgruppen final zugeordnet werden und schließlich als 
Momente einer politischen Verschwörung, kausal von den Verantwortlichen verur­
sacht, final von der Opposicion gesteuert, enthülle werden. Eine falsche Aussaat in 
der Landwirtschaft wird so im ersten Subsumtionsakr dieser strafrechtl.ichen Logik 
zu einer individuell zu verantwortenden pflichtverletzung, diese wird im zweiten 
Subsumtionsakt zum strafrechtlichen Delikt der SchädJingstätigkeit, diese wird im 
dritten Akt der poJitischen Orientierung einer Opposirionsgruppe zugeordnet und 
daher zu einer politischen Tat. Als solche wird sie dann - auf die Wirkung der 
stalinistischen Teilnahmelehre hatte ich hingewiesen - geplante Sabotagecätigkeit 
einer mit dem Ausland verbündeten - denn nur diesem kommt ein Sabotageakt 
zugute - und auf die Wiederherstellung des Kapitalismus zielenden Verbrecherorga­
njsalion . Nicht nur bezüglich der Schädlingstäcigkeit legt die Anklage die Maßstäbe 
von Ommissivnormen an, auch der Mord an Kirow, nach Wyschinskij durch den 
,Block, durch Unterlassen begangen, wird auf eine geplante Pf)ichcverlel"LlI1~ 
zurückgeführt. 
Bevor der Mord an Kirow am I. Dezember 1934 geschah. war Nikolajew bereits 
einmal etv.;a ein halbes Jahr vor seiner Tat von der Sicherheitspolizei festgenommen 
und eine Schußwaffe bei ihm gefunden worden . Jagoda als InnenkommiSS;lf war für 
die Sicherheitspolizei und damit mittelbar für jeden EinzeJakt ihrer Tätigkeit 
zuständig. Nikolajew wurde seinerzeit, da ihm nichts nachzuweisen war, wieder auf 
freien Fuß gesetzt. Daran knüpft nun Wyschinskij im Prozeß an, rechnet Jagoda 
diese Freilassung als Mord durch Unterlassen zu. Dazu ein Ausschnitt aus dem 
Prozeßprotokoll : 
Auf die Frage Wyschinsk.ijs, was er unternommen habe, um den Mord an Klrow zu 
vollziehen, entwickelt sich folgender ,.,Dialog«: 

.. Jagoda: Ich erteilte eine Verfügung an Saporoskez. Als Nikola.jew festgenommen 
wurde ... 

~, A. J. Wyschinskii . Fragen des Rechts und des Staat", bei Marx, ~. a.. 0., S. 39. 
4' K. Wes,en. Die rechmheoretischen und rechupolitischen Ansichten J06ef S'aliru, Konmnz '959. s. 
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350 Wyschioskij: Das erstemal? 
Jagoda: Ja. Saporoskez kam her und berichtete mir, daß ein Mann festgenommen 
wurde ... 
Wyschinskij: In dessen Aktentasche? 
Jagoda: Sich ein Revolver und ein Tagebuch befanden. Und er hat ihn auf freien Fuß 
gesetzt. 
Wyschinskij: Und Sie hießen das gut? 
Jagoda: Ich nahm das zur Kenntnis. 
Wyschinskij: Und dann erteilten Sie die Weisung, der Ermordung von Sergej 
MirowitSch Kirow keme Hindernisse in den Weg zu legen? 
Jagoda: Ja, ich erteilte ... So war es nicht. 
Wyschinskij: In einer etwas anderen Fassung? 
Jagoda: Es war nicht so, aber das ist ohne Belang. 
Wyschinskij: Haben Sie eine Weisung gegeben? 
Jagoda: Eine Bestärigung.«H 

Der ehemalige Volkskommissar des Inneren häue also, nach dieser strafrechtlichen 
VerpfJichtungsJogik, die Freilassung NikoJajews verhindern müssen. Er bestätigte 
aber die Entlassungsverfügung seiner Untergebenen. Auffallen muß, wie weit hier 
der Kausalzusammenhang zwischen einem pflichtwidrigen Unterlassen und einem 
krimindjen Taterfolg gezogen wird. Sicherlich war die Bestätigung Jagodas ein 
Glied in einer weiten Kette von Kausalzusammenhängen, die zur Ermordung 
Kirows führte. Wäre NikoJajew feStgehalren worden, hätte er J(jrow nicht umbrin­
gen können. Doch liegt dieses Glied der Kausalkette dem Törungsakt so fern und ist 
bei einer Betrachtung ex tunc so wenig kalkulierbar, daß Jagodas Bestätigung der 
Emlassung Nikolajews kaum Beziehung zur Tötung Kirows haue. Erst aus der 
post-fesrum-Betrachtung, die die einzelnen Glieder einer Kausalkene rekonstru­
ieren kann und für die sie dann gleichsam notwendig auf den Mord hinauslaufen 
muß, ist Jagodas Unterlassen kausal für die Törung Kirows. 
Diese Verpflichtungslogik des sralinisti~chen StrafrechtS produziert zugleich not­
wendig die Umkehr der Beweislasr: Dem pflichtwidrig Handelnden ist es aufgege­
ben, die Rechtmäßigkeit seines Handelns zu beweisen. Ex POSt ~St das aber unmög­
lich. Die Resultate strafen ihn Lügen. 

5. Du strafrechtliche M4nichäismus und die wirkliche Geschichte 

Die politischen Konsequenzen der Herrschaftslogik des Moskauer Prozesses sprin­
gen ins Auge. Dazu ein Beispiel. Einer der Anklagepunkte gegen Bucharin besagte, 
in den Worten Wyschinskijs. 

»daß im Jahre 19 [S, unmittelbar nach der Oktoberrevolution, in der Periode des 
Abschlusses des Brester Friedens, Bucharin und seine Gruppe der >linken Kommu­
nisten< und Trotzki mil seiner Gruppe gemeinsam mit den >linken< Sozialrevolutio­
!Jären eine Verschwörung gegen Lenin, als das Haupt der Sowjetregierung, organi­
siert haben. Wie aus den Materialien der Untersuchung ersichtlich ist, verfolgten 
Bucharin und die anderen Verschwörer das ZieL den Brester Frieden zu vereLteln, 
die Sowjetregierung zu stürzen, Lenin, Stalin und Swerdlow zu verhaften und zu 
ermorden und eine neue Regierung aus Bucharinleuten, die sich damals zu Maskie-

44 Prozeßbtricht, •. 3.0., S. 4'0 f. 
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rungszwecken ,linke Kommunisten< nannten, sowie aus Trotzkisten und ,linken< 
Sozialrevolutionären zu bilden.".jl 

Daß es einen Plan zur Ermordung der Regierung gegeben habe. stritt Bucharin 
erbinen ab. wie sich aus dem Prozeßbericht ergibt: 

»Wyschinskij: Ich fragte. hauen Sie einen Plan, im Jahre J 918 Genossen Stalin zu 
verhaften? 
Bucharin: Nicht Stalin, sondern es w\lfde geplam, unin, Stalin und Swerdlow zu 
verhaften. 
Wyschinskij: Also alle drei: Lenin. Stalin und Swerdlow? 
Bucharin : Ganz richtig. 
Wyschinslcij: Folglich nicht Genossen Stalin, sondern die Genossen Stalin. Lenin 
und Swerdlow? 
Bucharin: Ganz recht. 
Wyschinskij: Bestand der Plan einer Verhaftung? 
Bucharin: Ich sage : es bestand kein Plan, sondern es fanden diesbezügliche Gesprä­
che statt. 
Wyschinskij : Auch über die Ermordung der Genossen Stalin, Lenin und Swerdlow? 
Bucharin: Keinesfalls.«~6 

Obwohl Wyschinskij Bucharin noch mehrmals mit dem Mordvorwurf konfrontier­
te und sogar eine Reihe von bereits völlig in ihrer Identität gebrochenen Zeugen 
auftreten ließ, blieb Bucharin bei seiner Aussage. Er versuchte vielmehr, gegen 
Wyschinskijs Ordnungsrufe, den spezifischen Unterschied zwischen politischen 
Oriemierungen und Gesprächen im Jahre 191 S und einer juristischen Behandlung 
der innerpanei lichen Kämpfe im Jahre 1938 z.u verdeutlichen. 
Die politischen Orientierungen der »linken Kommunisten« um Bucharin im Jahre 
'918 sahen vor, statt eines schmählichen und äußerst verlust reichen Friedens mit 
Deutschland den revolutionären Krieg fonzusetzen und in tiefgestaHelrem Partisa­
nenkampf die geschwächte deutsche Armee zu demoralisieren, um die Revolution 
ins Herz des Imperialismus zu tragen und das internationalistisc.he Versprechen der 
proletarischen Revolution wahr zu machenY Lenins ,. Thesen über den sofortigen 
AbschJuß eines annexionistischen Separatfriedens«48 bedeuteten für sie daher Verrat 
an der Weltrevolution. Als dann der Friedensvertrag unterzeichnet, sie selber von 
den Anhängern Lenins nicht nur ihrer ursprünglichen Mehrheit in der Panei für den 
Krieg, sondern auch offen aller parteiinternen Anikulationsmöglichkeiten beraubt 
worden waren, da spieletn sie einen Augenblick mit dem Gedanken. die Spalrung 
hinzunehmen, die >nationalistische. Regierung zu verhahen. Doch die Einheit der 
Parcei siegte über die Prinzipien.49 

Diese ungeheuer dramatische und politisch komplexe historische Siruation wird nun 
im Moskauer Prozeß nach Maßgabe VOn juristisch-nonnativen Oberrragungsregeln 
auf einen strafrechtlichen Vorwurf reduziert. Die juristische Betrachtungsweise 
selektiert aus dem tatsächlichen, politisch gänzlich widersprüchlichen Geschehen 
eil"\e simple Alternative von Schuld oder Unschuld heraus, konstruiert eine Ver­
schwörung don. wo politischer Tageskarnpf stattfand, und verzerrt mit dieser 

4j Proz<1lbericht., •. a. 0., S. 701. 
46 Ebenda, S. 4 I). 

47 Siehe dazu sun anderer R. V. DanicJs. Da.< G~",i<sen d .... Revolulion. Kommunistische Opposition in 
der Sowjelunion, Bcr~n '978, S. 94 H. 

48 W. l. unin. Thcs.:n übu den Abschluß eines .rurexionistischen Scpar.:ufried.ns, in: ders., Au.sg~wähh. 
Werke, Berlin "70, S. 60} H. 

49 So R. V. O.nid.<, a. a. 0., S. lOS. 
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352 Konstruktion das wirkliche Gewebe der Geschichte. Geschichtsfälschung ist das 
notwendige Resultat der juristischen Betrachrungsweise. In dem Maße nämlich, wi,e 
die jurisrische KJassifikationsweise des innerparteilichen Kampfes um den Friedens­
vertrag von Brest-Litowsk von J918, innerhalb dessen die Gespräche um die 
Verhaftung der Regierung nur eine Episode blieben, zur herrschenden Interpreta­
tion in der Parteigeschichte der dreißiger Jahre avanciert. kann diese verzerrte und 
entStelhe Interpretarion selber wieder als politisches Mittel gegen die ehemaligen 
Oppositionellen eingesetzt werden. Die Verfälschung ihrer Konzeptionen und 
überlegungen nach Maßgabe juristischer übertragungstopoi macht aus dem Kampf 
um die richtige Linie jeweils schon die Vorbereirung eines Verbrechens. Indem die 
Interpretation der Geschichte auf der Matrix strafrechtlicher Selektions- und Klassi­
fikauonskriterien zur herrschenden Geschichrsinterpretation wird. verste!lt sich 
jede Möglichkeit, die Geschichte polituch und damit offen und zukunftsgerichtet zu 
interpretieren. Denn wo die politische Interpretation Widerspruche analysieren 
könnte, da stellt die Strafrechtlich-juristische nur hermetische Resulcate fest. Der 
Begriff von Geschichte als einer in der ZukunftS perspektive kontingenten. politisch 
zu bewältigenden Aufgabe wird von der poenalisierenden strafrechxlichen Betrach­
rung eliminiert. Geschichte hat stattgefunden, aber es gibt sie nicht mehr. Und in der 
Geschichte gab es nur Schuldige und Unschuldige: das beweist der Mosbuer 
Prozeß. 
Wyschinskij bezeichnet die beiden Seiten dieses Manichäismus in seinem Plädoyer 
ganz deutlich: 
.. Gerade sie, diese Verbrechen. erklären (sie!) den wirklichen Lauf der Dinge, die 
wirkliche Logik der Ereignisse und des Kampfs. die zwei Welten, zwei Blocks 
einander gegenüberstellten: den Block der Verräter, der Söldlinge des ausländischen 
Kapitals, der jetzt durch den Zorn und die Macht des großen Sowjetlandes entlarve 
und zerschlagen ist, den Block der Verräter. die mit ewiger Verachtung. ewiger 
Schmach und dem Fluch der Millionenmassen des werktätigen Volkes der ganzen 
Welt bedeckt sind - und den Block der Sowje/patrioten, die in der Liebe zu ihrer 
Heimat groß und unbesiegbar sind, die mehr als eine historische Schlacht gegen die 
Feinde gewonnen haben, die unter der Leitung der Kommunistischen Partei und des 
großen Stalin bereit sind, jeden beliebigen Feind unter beliebigen Bedingungen zu 
beliebiger Zeit. wob er er auch kommen möge. ungeachtet jeglichen VerratS. einen 
vernichtenden Schlag zu versetzen . .,50 

Es ist Bucharins Verdienst im Moskauer Prozeß. diese These des ehemaligen 
Menschewisten Wyschinskijs, die juristische Logik sei die wirkliche Logik der 
Geschichte gewesen, so weit als möglich durchbrochen zu haben. Dieses 'so weit als 
möglich< muß heißen. daß Bucharin die grundsätzliche Verantwortung für die 
.komerrevolutionäre< Tätigkeit des .Blocks der Rechten und Trorzkisten< über­
nahm. Im Detail aber wies er den srrafrechtlichen Vorwurf der Spionage. der 
Vorbereitung VOn Terrormaßnahmen und des Aufsrandes von sich. Der .Block der 
Rechren und Trotzkisten< habe als Organisation gar nicht exisliert. denn .die 
Mitglieder einer Räuberbande müssen einander kennen. um eine Bande zu sein und 
miteinander in mehr oder minder enger Verbindung stehen. Aber ich sah zum 
erstenmal in der Anklageschrift den Namen ScharangowitSch, und ihD selbst sah ich 
zum erstenmal vor Gericht. Zum erscenmal erfuhr ich von der Existenz Maximows. 
Niemals war ich mit Plemjow bekannt. niemals war ich mit Kasakow bekannt. 
niemals sprach ich mil Rakowski über konterrevolutionäre Angelegenheiten. nie-

\0 Prozeßbenchl. 3.. ~ , 0,. S. 6ß~ L 
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mals sprach ich über diesen Gegenstand mit Rosengolz. niemals sprach ich darüber 
mir Se!enski. niemals im Leben sprach ich mit Bulanow usw.~p 
Die Angeklagten sind nach Bucharin im juristischen Sinne keine Gruppe. und als 
Block hätten sie nicht existien - es sei denn, ihre politischen Abweichungen als das 
ihnen partiell gemeinsame würden nach Maßgabe einer politischen Logik interpre­
tien. die Abweichung zu objektivem politischen Verrat erkläre. 
Dieses Interpretacionsangebm Bucharins an den Ankläger lehnte Wyschinskij aber 
ab; er beharne auf der juristischen und damit geschichtszerstörenden Verbrechens­
verSIOn . 

lJ. Das stalinistische Strafrecht als Mittel repressiver Sozialgeualtung 

[ . Sowjetisches Strafrecht als Speerspilu staatlichen Verwaltungshandelns 

10 dem Maße. wie sich in der Stalin-Zeit das neue, auf unmittelbarer Herrschaft 
einer Staatsbürokratie gegründete System der Vergesellschaftung zunächst mit 
terroristischen Mitteln durchsetzte und sich schließlich konsolidierte, der Staat die 
Gesellschaft gleichsam in sich aufhob, veränderte sich das Verh.ältnis des gesell­
schaftlichen überbaus zur Basis der materiellen Produktion insgesamt. Wie der 
Staat »ohne vermittelnde Fakroren zur direkten politischen Organisation des Pro­
duktionsprozesses, der allgemeine Manager der verstaatlichten Wirtschaft ,, !' wurde, 
verwischten sich die Dimensionen von Basis und überbau, wurde der überbau 
jener Funktionen beraubt. die »gegenüber der Basis transzendent und antagonistisch 
sind."n 
Dieser Verlust der genuinen überbauqualität des jurisr.ischen Norrnengefüges 
kommt in der sTalinistischen Rechtsrheorie zum Ausdruck. Das muß zunächst 
erstaunen, doch finden wir ;n A. J. Wyschinskijs Rechtstheorie trotZ ihrer falschen 
begrifflichen überhöhungen, ihrer mechanistischen Denkweise und ihrer ideologi­
schen Verbrämungen eine scharfsinnige. mit Gespür für die Realität der sowjeti­
schen Rechtsentwicklung ausgefühne Analyse. Wyschinskij läßt in seiner Rechts­
theorie die Marxsche überbautheorie als analytisches Mittel zur Darstellung der 
Beziehungen des Rechts zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, die es bedingen. 
einfach faUen. Dies ist rucht nur ldeologie und damit falsches Bewußtsein; der 
Realprozeß, in dem das Recht seine QualiTät als überbauphänomen verliert, kommt 
im rechtspositivistischen Denken Wyschinskijs zum Ausdruck. Seine Definition des 
Rechts lautet: 
"Das Recht ist die Gesamtheit der VerhaJeensregein. die deo Willen der herrschen­
den Klasse ausdrücken und auf gesetzgeberischem Wege festgelegt sind. sowie der 
Gebräuche und Regeln des Gemeinschaftslebens, die von der SraatsgewaJc sankr.io­
nien sind. Die Anwendung dieser Regeln wird durch die Zwangsgewalt des Staates 
gewährleistet zwecks Sicherung, Festigung und Entwicklung der gesellschaidichen 
Verhältnisse und ZUSTände, welche der herrschenden Klasse angenehm und vorteil­
haft sind.~ j~ 

51 Ebenda, S. 8}6 f. 
p H. Mar,use, Die Geseilsch:tltSlehre dcs sowjetuchen Mantismu" Darm"adt-Neuwie-d '974, S. 110. 

53 Ebcnda, s. 110. Vgl. auch : H . J. K,ahJ, Konstiruuon und Khssenkampf. Zu, historischen Dialek,ik von 
bürgerlicher Em.nzip1tion und proletArischer Revolution, FnnkfurtlM. '97' . S. '7} l.; meh: c.,empla­
,isch an der Hef1usbilduns eines dogma,isierten Muxi.mus ak Instirution o. Negt, Mlnismus als 
L~gium.tionswissenscluft. Zur Genese der stalinistischen Philosophie. in: BucharinlDeborin, Kontro­
versen übe, di.Jektischen und mrchanistisd,en M.teri'~5mus. FrankfurtlM. t974 . 

54 A. J. Wyschin.ki;, Die H,uptaufsaben der Wissenschaft vom soziali,tischen Sowj.treclH, l. a. 0., S. 76 . 
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354 Zwar wird hier zur Erklärung der Genesis des Rechts noch auf gesellschaftliche 
Klassenbeziehungen, die sich im Recht ausdrücken, legitimatorisch verwie~en und 
die Ge!rung der Norminhalte mit der Sanktionswirkung Staacllcher Gewalt in 
Beziehung gesetzt. Die Formqualirät des RechtS dagegen wird nichr mehr als 
Problem gesehen. 
Die Perperuienmg des Rechts als Regelungsform, wie sie realhislOrisch in der 
etaustischen Gesellschaftsformation ihre Basis hat, bringt Wyscbinskij gegenüber 
den sowjetischen Reclustheoretikern, die noch in den zwanziger Jahren das Abster­
ben des RechtS als Resultat einer sozialistischen Entwicklung gesehen hauen, zum 
Ausdruck. Die materialen Rechmheorien von Sruckall , der als Justizkommissar 
und Oberster Richter der RSFSR zu Beginn der zwanziger Jahre in seiner Rechts­
theorie an der Marxschen Theorie vom Absterben von Staat und Recht fescgehalren, 
zugleich für die Obergangsperiode sich um die Gewinnung eines revolutionären 
Rechts des Proletariats bemühr hatte, und von Paschukanis,6, der Recht allein als 
Produkt einer kapitalistischen Form der Gesellschaft begriffen und damit die 
Möglichkeit einer eigenständigen, ,sozialistischen, RechtStheorie grundsätzlich be­
stritten hatte, brandmarkte er als verbrecherische Verleumdungen, deren Sinn nur in 
der Schwächung des ,sozialistischen' Staates und Rechtes liegen könne. Der ~schäd­
liehe antimarxistische Charakter«l7 der Theorie vom Absterben des Rechts zeige 
sich - so Wyschinskij - schon an deren praktischen Folgen; von ihr »führt ein 
direkter Weg zu der nihilistischen Einstellung zum Sowjetrecht als einem bürgerli­
chen Recht; zur Schwächung der Rechtsinstitute, die angeblich zum unverzüglichen 
Abscerben verdammt sind. und schließlich zur direkten Entwaffung des Proletariats, 
dem eme der schärfsten und mächtigsten Waffen im Kampf gegen die Feinde des 
Sozialismus aus der Hand geschlagen wird .ß Während gerade die faschistische 
Bourgeoisie im Westen ohne Juristische Verkehrsformen auskomme und das Recht 
in sein Gegenteil verkehre, »festigt die sozialistische GeseJlschan der Arbeiter und 
Bauern im Gesetz mit Hilfe der ,juristischen Momente' ihre sozialistischen Erobe­
rungen«I?, denn zur Umgestalrung der Gesellschaft brauche das Proletariat ~den 
Staat, braucht es einen Staatsapparat und eine bestimmte staatliche Ordnung - die 
sozialistische RechtSordnung. Das bedeutet Beständigkeit der sozialisrischen gesell­
schaftlichen Verhältnisse, der sozialistischen Disziplin, Achtung vor den Regeln des 
sozialistischen Gemeinwesens, Achrung und Sicherung der Unantastbarkeit des 
gesellschaftlichen soziaJistischen Eigentums als der Grundlage der gesamten Sowjet­
ordnung, Einhalrung aller sowjetischen Gesetze.,,60 
Sieht man einmal von der simplen und objektivistischen Identifizierung des Staates 
mit den proletarischen Interessen ab, so erweist sich auch diese Kritik als Widerspie­
ge!ung eines realhiscorischen Prozesses der Gesellschafts- und Rechtsentwicklung. 
Denn in der Tat konnte Stuckas Theorie der revolutionären Gesetzlichkeit nur 
solange materielle Wirksamkeit beanspruchen, wie sie im Rahmen der neuen 
ökonomischen Politik durch die großen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Kodi­
fikatiooen dieser Zeil Stabilität und Rechtssicherheit für den gesellschaftlichen 
Reorganisationsprozeß nach den Wirren des Bürgerkrieges und des Kriegskommu-

H P. J. St~ek.a. Oie rcvoJ~tion'rc Rolle von SWt und Re<:ht, FronklurtlM. 1,69. 
j6 E. Paschulunis, AUg~mcin~ Rechtslehre und Marxismus, FranklurtIM. ,,69. 
S7 A. J. Wyschinskij, Fragen des Rechts und des Staltes bei Mux. in: So'Wj~tische Bcitrige zur Suats- und 

Rechmheone, Be:rlin '913. S. )8. 
)8 Ebend., S. }8. 
S, A. J. WY$Cbin,kii. Zur lag~:lO der <heoteli.ehen RtchtSfront, Mo.kau '9l7, in : Reich (Hg.), M:uxiSli· 

sehe und s02iaJirusch. Rechtstheone. fr:>nkfurtlM . '971, S. 1'7. 
6<> Oers., Fragen des Rechts Wld des Stalte< bei Man<. in : Sowjetische Beiträge 2~r Su.t$· und RechlStheo­

ne. B.rlin 1973. s. ,8. 
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nismus versprach und die staatlich kontrollierte» Wiederherstellung des Kapitalis­
mus in beträchtlichem Ausmaß" (Lenin) mit kapitalistischen Rechtsinstituten und 
RegeJungsweisen begleitete. Auch die radikale Kritik des Rechts durch Paschukanis 
hane realhisrorisch nur solange die Bedeutung einer materiellen Gewalt, wie sein 
>RechtSnihilismus< in der Zeit von 19~7 bis 19)' dazu dienen konnte, die Nichtan­
wendung der bis dahin geltenden, die Privatrechtssubjekte vor willkürlichen Ein­
griffen schützenden z.ivil- und strafrechtlichen Normen während des administrati­
ven Terrors bei der Kollektivierung der Landwircscha1t. der Umstrukturierung der 
Industrie und der Enteignung der Kleinindustriellen dadurch LU legitimieren, daß 
sie das scheinbar rechtsmißachtende verwaltungsmäßige Vorgehen des Staales schon 
al.~ eine überwindung de~ bürgerlichen Rechtshorizontes erscheinen ließ .~I Nach­
dem das neue System der sozialäkonomischen Austauschbeziehungen sich konsoli­
diert haue und der reehdichen Versicherung bedurfte, mußte Paschukanis seinem 
>RechtsnihiJjsmus< abschwören. Im Jahre 193 t bezichtigte er, ganz im Einklang mit 
den neuen Anforderungen, die das System der etatistischen Vergesellschaftung an 
das Rechtssystem stellte, seine eigene Theorie des Absterbens des Rechts mit dem 
übergang zur sozialistischen Gesellschaft einer Reihe »schwerer fonnaler Fehler" .61 
Wie bestimmt nun Wyschinskij, für den das Sowjetrecht bereits als ,.sozialistisches 
Recht«~J, dem >Sozialismus< wesens mäßig zugehöriges Recht, zu gelten hat, die 
Funktion dieses >neuen< Rechts? Für ihn ist alles Recht zunächst Staatsrecht, Mittel 
der staatlichen Verwalrungstätigkeit. Es ist das Mittel des Staates, des einzigen ihm 
vorstellbaren Rechtssubjekts, bei der ~Regelung der gesellschaftlichen Verhältnis­
se,,&! und damit - und dieses Beispiel aus der physikalischen Mechanik ist nicht 
zufällig - der ,.Hebel der Verwaltung~6s. Als Hebel der staatlichen Verwaltungstä­
tigkeit und der etatistischen Umgestaltung der Gesellschaft spielt es "eine große 
schöpferische und organisatorische Rolle"u. Als gänzlich auf die Erfordernisse der 
StaatStäcigkeit abgestelltes Recht gehen alle traditionellen Rechtsgebiete. ihrer ur­
sprünglichen materialen Regelungsmaterien gleichsam beraubt, im Staatsrecht auf. 
»Im weiteren Sinne umfaßt das Staatsrecht auch das Strafrecht, das Verwalrungs­
recht, das Zivilrecht, das Gerichtsrecht (Prozeßrecht) und das Arbeitsrecht . .,67 Wie 
auch das Strafrecht auf die Erfordernisse der Verwaltung zugeschnitten wird, zeigt 
schon Wyschinskijs Definition dieses Rechtsgebietes. Bei ihm heißt es: "Das 
sowjetische Strafrecht ist Ausdruck und Regulator der gesellschaftlichen Verhältnis­
se. die "Zwischen dem Sowjerstaat und den Sowjetbürgern in vom Staat (sie!) und im 
Namen des Staates (sie!) von der Staatsgewalt (sie!) geregelten Fällen sowie unter 
bestimmten, ebenfalls von der Staatsgewalt (sie!) festgelegten Umständen eQt­
stehen . ~6S 

Ein Rechtsgebiet allerdings schiebt sich in Wyschinskijs Rechtstheorie gegenüber 
den anderen Teilgebieten des Staatsrechtes io den Vordergrund. Das Verwalrungs­
recht nimmt für ihn notWendig deshalb eine dominante Stellung innerhalb des 
Staatsrechtssystems ein, weil die staatliche VerwaltUng unmittelbar die "Verwirkli­
chung der Aufgaben der Diktatur des Proletariats, Realisierung des Willens des 

6, Sieh. D. Pbff, Die E.ntwicklung der sowjetischen RechtSlehre, a . •. 0., $ . 101 H. 
6. E. Pascbuk.ni., Für .in~ m:uxi5li",h-le:n.inist.i«bc S,.alS- und .Rechtslheorie. Mosk,u '93 I, in: N. Roieh 

(Hg.), Man:istlsch. und so~ialistische Rcchmheorie. 3 .•. 0., S. I!!; siehe auch in diesem Helf, S. 40' 11. 
6) A. ]. Wyschinskij, Fragen d .. Rechts und des Suates bei Man:, a .•. 0., S. '7. 
64 Ebend •. S. 'f. 
6S I'.benda.. 
66 Ebend~, S. '7. 
67 A. J. Wyschinskij, Die H.uptoulgaben der Wissensd",J. vom sozi.lisDschen Sowjetrecht, •.•. 0 ., S. S,. 
6g D~., fogen des Rech .. und de-< SuaJeS bei Man<, a. a.. 0 ., S. 19. 
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Sowjervolkes«69 darstelle. FoJg~ch muß das sowjetische Verwaltungsrecht ~Jm 
System des Sowjetrechts eine der wichtigsten Stellen einnehmen".7° Diese Funk­
tionsbestimmung, die Wyschinskij mit einer Gewichrung von Regelungsgebieten 
innerhalb des sowjetischen Rechtssystems verbindet, gewinnt in der Tat ihr funda­
mentum in re durch die Modifizierung der materialen Grundlagen des Sowjetrechrs 
in der Stalin-Zeit. 
Mit den Getreideenassungsmaßnahmen in der Versorgungskrise im Winter 
(92.7128, der Kollektivierung der Landwirtschaft und der Zwangsindustrialisierung 
wurde die privatrechtlich geregelte Form der Vergesellschafrung, die mit der 
Periode der Neuen Okonomischen Politik wesensmäßig verbunden war, in den 
Hintergrund gedrängt. Das Privatrecht trat seine dominante Stdlung an das Verwal­
tungsrecht ab, wurde - seiner materialen Geltungsgrundlage beraubt - peripher, 
starb also in dem Maße, wie es seine organisierende Kraft über die ökonomischen 
Austauschprozesse verlor, gleichsam ab. Die gesellschaftlichen Bedingungen für 
diese neue Dominanz des Verwaltungsrechts (Kollektivierung, Planökonomie) wur­
den bis 1934 in Emeignungsverfahren durch strafrechtliche, ansonsten aber durch 
Verwaltungsakte, nicht-rechtlich geregelte administrative EingriHe, geschaHen. 
Die verwaltungsrechdichen Regelungen, wie sie in den Fünf-Jahr-Plänen sich zwar 
monetärer Kalkularions- und Berechnungsmethoden bedienten, den gesdlschaftli­
ehen Produktionsprozeß aber nach Gebrauchs- und Nutzeffekten organisierten. 
wurden zum zentralen sraat~chen Gestaltungsmiuel. Klaus Westen hat die gestal­
tende und >schöpferische, Qualität dieses Sowjetrechts, die auch in Wyschinskijs 
Rechtstheorie zum Ausdruck kommt, wie ich gezeigt harte, nur mit Verwunderung 
registrieren können. »Nunmehr wird das Geserz zur treibenden Kraft der Gesell­
schaft, und es wird dem positiven Recht erstmalig die Funktion übertragen, die 
Lebensverhältnisse nicht nur zu fixieren, sondern erstmals konsucutiv zu regeln.«7' 
Damit werde - so Westen weiter - das "formale Recht zur eigenrlichen schöpferi­
schen Kraft der sowjetischen Gesellschaft ..... 7' In der Tat wird es als Wtrtschafts­
verwaltungsrecht unmittelbar zur ökonomischen Potenz, strukturiert als Organisa­
tionswissen den stofflich-energetischen Arbeitsprozeß, ohne daß der ökonomische 
Mitteilungsmechanismus des Marktes dazwischentritt. 
Als Recht hat es seine Existenz neben den gesellschaftlichen (Hand-)Arbeitsprozes­
sen, geht nicht als Regelung des gewohnheitsmäßigen Zusammenlebens der Men­
schen in diesen auf. indem es nur sachliche Verhältnisse zum Gegenstand hätte, 
sondern organisiert diese Arbeitsprozesse erst als arbeitsreil.ig-gesellschaftliche und 
zwingt sie damit den Menschen als den Objekten seines vergesellschaftenden 
Zwanges auf. Insofern ist es als gesondertes Normensystem auch Juristen- oder 
doch Fachleuterecht, seine Durchsetzung ist institutiond] verselbsr..ändige und - ab­
gesehen von der unteren Gerichtsbarkeit - gänzlich professionalisierr. Seine Sätze 
sind nach internen Regdn der Kohärenz, Operationabilität und instrumenteller 
Rationalität systematisiert. Als konventionelles Recht drückt es wie das bürgerliche. 

69 Dcr~ .• Die Hauptaufgaben der Wis.scmchaft vom soziallstische.o: Sowjelrecht, 3. a. 0., S. 83. 
70 Ebenda, S. 8). 
7' K. WCS1en. 3. a. 0., S. S9 f. 
7' Ebenda, S. 60. DAS Verwaltungsrecn, mi, seine.r strukrurellen Gewaltbe"liehung zu den unter ,eme 

Rcgdungsmatenen .ub.umiencn Individuen bringt VergeseHschttl,ung und d"",i, auch die spezifische 
A rb~il<~ilung ers' hervor. Die verwaltungsmäßige As.sozi'lionsfonn ist d,. Surroglt einer freien 
Assoziation der ge-sellschaltlichcn Individuen. VgL zu diesem Ge<U.nken J. I'erds, D<:r ~L1atlich 
verordne<e Sozi,li,mus. Thesen zur VerhssungSlheorie der Sowjotunion. in: RonloUlhner (Hg.). 
Probleme der mm,;,,;schen Rechtsrheorie, Frankfurt/M. 1975. S. HS; zur S,ellung d •. < Verwahungs­
rechLS im sowjcliscncn RccnLS,yslems s. den wr Entwicklung des sowjcu<ohon VerwaltungsrechI" 
noch imrntr m..ßg.bcndcn Aufsatz von N. K .. adse-Iskro .... Das Verwalrungsrech, in der Sowjelunion 
(Rußbnd) seil '917, S. 'H. der im Johrbuch des öfL Rech,s. Bd. 23. im Johr. '936 or<chicn, 
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Privatrecbt ~den Willen eines souveränen Gesetzgebers aus. der mit rechtlichen 
Organisationsmineln soziale Tatbestände konventionell regelc. ... 7l Wenn es also 
auch den Horizom des Rechrs nicht verläßt, so bricht es doch mit der Tradition, der 
Typologie des bürgerlichen PrivatrechtS. Anders als dieser genuine bürgerliche 
RechtStypus nämlich, der nur negierend Grenzen von prinzipiell unbegrenzten 
subjektiven Handlungsberechtigungen kennr. erhebt es positive Ansprüche an mate­
riales Handeln, regelt konkrete Produktionspflichten und -gebote. Auch regelt es 
nicht universalistiscb den ökonomischen Verkehr der Gesellschaft dadurch. daß es 
Warenbesitzem die Durchsetzungsformen ihrer Interessen zur Verfügung stellt, 
sondern es enthäh eine Vielfalt konkretester Regelungen, die auf Erfordernisse der 
materiellen Produktion unminelbar abgestellt sind und konkrete ArbeitSschritce, 
Stückzahlen, Qua1itätsnormen unmittelbar als RechLSpflichten enthalten. 
Daß alle anderen Rechtsgebiete des sowjetischen Rechtssystems an diesem domi­
namen Rechttypus sich funktional ausrichten, konnte schon aus Wyschinskijs 
Theorie des Staatsrechts geschlossen werden. Das Strafrecht, dessen neue Funktio­
nen hier interessieren, lehnt sich in doppelter Hinsicht an das Verwaltungsrecht an. 
Zum einen wird es selber Teil des Verwalturlgskonttollrechtes. Das Verwaltungs­
kontrollsystem in der Sowjewnion kannte nach dem Gesetz über die Sowjetkon­
trollkommission von 1934 drei Kontrollinstanzen. Neben der staatlichen Kommis­
sion für Sowjetkontrolle. die alle Prozesse der materiellen Produktion :z.um Gegen­
stand hane und der jeweils einer Verwalrungsstufe übergeordneten Kontrollstule 
bildete die Staatsanwaltschaft die drine sowjetische VerwalrungskontroUinStanzJ4 
Kam den ersteren Instanzen die Aufgabe zu. durch Verfügungen unmirtelbar 
einzugreifen und disziplinarisch gegen funktionsunwillige Verwaltungsobjekte vor­
zugehen, so oblag dem strafrechtlichen Zugriff der Staatsanwaltschaft die general­
präventive Ahndung von verwaltungsinternen Dysfunktionalitäten. Auf diesem 
Hintergrund wird auch der bereits erörterte übergang zu einem Verpflichtungs­
strafrecht verständlich. Das Objekt der staatsanwaltlichen Verwalrungskoncrolle ist 
jeweils der konkrete auf Aufgaben verpflichtete Verwalrungs-,Arbeiter<. Seine 
Bestrafung beruht sachverhalclich daher auf dem Unterlassen von Handlungspflich­
ten. Die Ausdehung des Bereiches der strafrechtlichen Verantwortung und die 
Wiederaufnahme der Strafzumessungsregel der ,Schuld< im stalinistischen Straf­
rechc7s sind unmittelbarer Ausfluß der Verwaltungskontrolltätigkeit der Staatsan­
waltschaft auf Strafrechtlicher Grundlage. Schon in dieser Konrrollfunktion bildet 
das Strafrecht die eigencliche, mit absoluter Sanktionsgewalt ausgestattete Speerspit­
ze der staaclichen Verwaltungskonrrolle. 
Strafrechtliche Eingriffe sind weiter dort erforderlich, wo noch immer Verkehrsfor­
men vorherrschen, die der staatlichen ZwangsvergeseUschafrung strukturell entge­
genstehen und wo Konfliktpotentiale aufbrechen, die durch .zwang auf Dauer allein 
nicht zu befrieden sind. Sie durch punktuelle oder systematische Eingriffe zu 
demoralisieren und zu destrukturieren. ist die Funktion des Strafrechts außerhalb 
seIner Verwalrungskoncrollfunktion. Das Strafrecht wird - um in Wyschirukijs 

71 J. Habenna.., Uberlegungen ZWTI evolutionaren Stellen .... e" des modernen Reclus, in: dcrs., Zur 
Rekonstruktion des historischen M.tLeri:>li'mus. FrmkfurtiM. '976, S. :64. Während in der NEP-Peril>­
de in der sv noch mehrere Institutionen als logisl.live aUftrlten und Geserze verbindlich beschlossen, 
\VIIrdc ab '9l6 nur noch der R.at der Volkskommissare ili Legislative anerkannt. [nsow~. WI1rdc 
SOUVeräniL1' als Einheit des Swtswillens wiederhergesteU •. 

7~ Vgl. N . Karadse-Iskrow, a. 1.0., S. '901., zu den umlMg,eicben Eingriffsbefugnissen und Aulg:tbcnbe­
reichen der sowjetischen Su.tsallwaltschah auch We.tten, Die Kommunistische Panei der Sowjetunion 
I1I\d d.". Sowjcut.a.t, Köln '968, S. '99 ff. 

71 Siehe A. J. Wyschinsltijs Ausführungen zum problem der ,Schuld., in : Die Haupt.aulgaben der Wis.ten· 
schalt "om sozi.~st.i~chen Sowjetrech., a. 1. 0., S. 971. 

JJ7 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1979-4-341 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 21:10:25. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1979-4-341


Sprachregelung zu bleiben - eine »mächtige Waife«76 des staatlich-bürokratischen 
,Absolutismus<. Es gestaltet dessen unbeschränkte sozialökonomische Hegemonie. 

2. De-r politische Prozeß als Mittel zur Durchsnzung der stalinistischen 
H errscha./tsstruktur 

Diese Gestahungsfunktion des stalinistischen Strafrechts bestimmt den Moskauer 
Prozeß von 1938 in doppelter Hinsicht. Einerseits, und dies ist die »ideologische 
Rationale«n des Prozesses, gestaltet er gekoppelt an die ihn begleitende Propagan­
dakampagne ein Massenbewußtsein, in dem die strafrechtlich verzerne Interpreta­
tion von Geschichte zur materiellen Produktivkraft wird. Mir der Poenaüsierung 
der prominenten Angeklagten, die die Revolution zu ihrem Beruf gemacht und bis 
zu ihrer Liquidierung nach dem Prozeß das »Gewissen der Revolution«7! repräsen­
tiert hanen, greife die Anklage nämlich in verstellter Form reale gesellschaftliche 
Probleme der dreißiger Jahre in der Sowjetunion auf. Verborgen unter der indivi­
duaJjsienen Form, in der sie im Prozeß als Schädlings tätigkeit. Sabotage und 
Separatismus auftreten, offenbaren sich hier gesellschaftlich bedingte Dysfunktiona­
Iiüten. die gerade deshalb Gegenstände juristischer Beurteilung werden, weil sie 
politisch tabuisien und verdrängt worden wareo. 
Die Eindimeosionalisierung des Massenbewußtseins hin auf das eine Ziel der 
linearen Entwicklung der technologischen Produktivkräfte betrifft im Prozeß ein­
mal das Problem der sozialäkonomischen Beziehung von Stadt und Land, wie sie 
historisch gerade mit der Zwangskollektivierung verwaltungsmäßig eingebunden 
worden war. Nur auf der Grundlage der Zwangskollektivierung, des durch sie 
ausgelösten Widerstandes der Landbevölkerung und der oft kuriosen landwirt­
schaftlichen Fehlplanungen7~ sind die gegen den .Block der Rechten und Trotzki­
sten, im Moskauer Prozeß aufgeworfenen Anklagepunkte. sie hätten in der Land­
wirtschaft Sabotage, Diversion und Schädlingstätigkeit geleistet, zu verstehen. 
Die ehemaligen Vertreter der sog. Rechten, Rykow und Bucharin, zuvor schon 
politisch der Kulakenfreundlichkeit bezichtigt. werden nun strafrechtlich zu Agen­
ten der kulakischen Sabotage auf dem Lande erklärt. Wann immer in der Landwirt­
schaft Krisen auftreten, so sind sie nicht systembedingt. sondern auf kulakenfreund­
liche Kräfte in der Partei zurückzuführen. 80 Das politische Beharren der Bucharin­
Fraktion auf der smytschka-Konzeption. auf dem Bündnis zwischen Arbeiterklasse 
und Bauern. und der linken Fraktion auf der Prämisse, daß die Kollektivierung 
möglichst mit den Bauern und gewaltlos vonstatten gehen soHte, macht diese 
Parceifraktionen zu Kollaborateuren des kulakischen Feindes. die ebenso strafrecht­
lich zu verfolgen sind, wie schon die Kulaken nach Art. 1°7 des StrafgesetZbuches 
verfolgt worden waren. 8' Die strafrechdiche Logik, die im Moskauer Prozeß 

J6 A. J. Wyschinskij, Zur Lage der u.eore,ischeQ RechlSlronr, in: N. Reich (Hg.). M.ni .. ische und 
soziali"isch. Rechutheone, FranklunJM . )971. S. '!} . 

77 P. Schulze. Herncha.ft und KJ1Sscn in der Sowjetucion. Die historische" Bedingungen de.. Stalinismus, 
Frankfurt/M.-New York '977. S. 187. 

78 So die Bezeichnung von R. V. D.nie.ls, Das Gewissen der Revolutioß. KommuniStische Opposition in 
der Sowjerunion. Ber~n '97g• S. 471. für die bis heUle ni<h. rehabilioenen opposiuone.llen Kommuni­
sten in der Sowjetunion. 

79 Vgl. R. Lorcnz, Sozi.Jge<cruch.e der Sowjetunion 1, 1'17-'945, Fr2nklurt/M. '976. S. 100 (f. 
80 VgL wr sozialen Psychologie der Entkuhlr..isierung R. Lo,."n2., a .•. 0., S. '9} (r. 
8. Zu den Methoden der Kollektivierung vgl. R. Medwediew, a. a. 0., S. ,o~ ff. 
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eingeschlagen wird, beginnt da, wo die politischen Konzeptionen der Angeklagten 
in bezug auf die Agrarfrage sich nicht durchsetzen konnten. Weil sie als politische 
Konzepteure nicht erfolgreich waren, stehen sie als Vertreter des Widerstandes der 
AgrarbevöLkerung gegen die stalinsche Gewaltpolitik vor den Sc.hranken des Ge­
richts. Strafrechtlich sind sie damit die eigentlic.hen Autoren des Krisenzusammen­
hangs LandwirtSchaft. Das Dilemma, das durch die stalinistisc.he Zwangskollekti­
vierung auf dem Lande angerichtet wurde, wird so auf die politischen Gegner dieser 
Agrarpolitik abgewälzt.8

' Die Wirren, die auf dem Lande herrschten, werden 
strafrechtlich als Verbrechen der Oppositionellen poenalisien. Der Angeklagte 
Selenski schilden in seiner SelbsunkJage einige dieser Wirren: Aufgrund der 
Direktive, in MineJasien im Jahre 1919 die Kollektivierung der Landwirrschaft 7.U 

besc.h.leunigen, - so Selenski - ),arbeiteten die lokalen Organisationen einen Plan 
beschleunigten Tempos der Kollektivierung aus und traten an die Organisierung 
von Kollektivwirtschaften heran, wobei sie von administrativen Methoden Ge­
brauch machten. Diese Methode des KollektivwirtSchaftsaufbaus wurde von natio­
nal-chauvinistischen Organisationen aufgegriffen, die eine Reihe von übergriffen 
organisierten. Als die Unzufriedenheit ein berrächdiches Ausmaß angenommen 
hatte und es nicht mehr möglich war, diese bei der Kollektivierung begangenen 
groben Fehler vor dem ZK zu verbergen, gab ich die Anweisung, man solle, anstatt 
die Fehler zu korrigieren, es so eLruichten, daß die Leute aus den Kollektivwirt· 
schahen auStreten, und daß man das nicht verhindern soll. Unter dieser scheinbar 
legalen Formel öffneten wir Tür und Tor für die Kulakenagitation und die Kulaken­
aktivität, die auf den Zerfall der KollektivwirtSchaften hinausliefen."!) 
Was Selenski hier als Akt der Schädlingstätigkeit, begangen durch den ,Block der 
Rechten und Trotzkisten' schilden, ignorien, daß die gesamte Kollektivierung mit 
»administrativen Methoden« hergestellt wurde, daß die "übeJ'griHe u systematische 
Folge dieser Methoden waren, daß die »Unzufriedenheit« notwendig aus den 
systematischen» übergriffen« resultiene. 
Ein weiterer politischer Hintergrund der AnkJagen im Moskauer Prozeß ist in der 
gewaltsamen Industrialisierung zu sehen, die die stalinistische Paneiführung ab J929 
einschlug. Auch deren z. T. dysfunktionale und für große Teile der sowjetischen 
Arbeiterschaft kataStrophalen Folgen wurden im Prozeß den Oppositionellen als 
Verbrechen strafrechtlich zugerechnet. Im Prozeß erscheinen Verlangsamungen und 
Einschränkungen in der Großbautätigkeits\ Stockungen im HandelS!, Qualitätsein­
bußen bei Nahrungsmitteln!' und andere dem Zentralplan widersprechende ökono­
mische EntwickJungen als von Agenten des kapitalistischen Auslandes geplante 
Verbrechen. Auf die Beschreibung der tatsächlichen Dysfunktionalitäteo im Indu­
miaiisierungsprozeß folgt im Moskauer Prozeß jeweils die juristische Fiktion, daß 
man alle Probleme den Angeklagten zuschreiben könne. » Was von den Angeklagten 
gestanden wurde, bilaete jeweils das im voraus amtlich präpariene Zerrbild der 
Wirklichkeit, ihre synthetisch berges teilte Alternativgestalt. Die Anklagebehörde 
präsencierte ein Sammelsurium von Einzelangaben, in denen sich wiJ'kliches Ge· 
schehen unentwirrbar mit erdichtetem verflocht.,,87 
Die juristisch 'erdichtete' Schuldzuteilung bewirkee durch ihre Verzerrungen eine 
Entlastung der politischen Führung voo der Verantwortung für das Dilemma. das 

81 Vgl. zusammcnllSscnd in A. J. Wyscrunskijs SchJußpliidoyer im l'rozeßberichl ••. a. 0 ., S. 730 H. 
8} Prozeßbericht, a. a. 0., S. lS7. 
84 Proußbericht, a .•. 0 ., S. 87. 
8 S Ebeoda, S. HR. 
86 Ebend" S. J61 . 
87 O. J(jrthhcimer, Po~t.ischt Justiz, a. a. 0., S. 167. 
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)60 ihre voluntaristische und keineswegs hiswrisch notwendige88 Planungspolitik ange­
richret harre. 
Den wohl umfassendsten Raum im Protokoll des Moskauer Prozesses nimmt die 
.Beweisführung' für den Vorwurf des politischen Separatismus ein. In Wyschinskijs 
AnkLagerede wird dem .Block der Rechten und Trotzkisten' speziell zur Last gelegt, 
er habe »die Zerstückelung der UdSSR und die Lomennung der Ukraine. Beloruß­
lands, der Mitcelasiatischen Republiken, Georgiens, Armeniens, Aserbaidshans und 
des Fernöstlichen Küstengebietes vOn der UdSSR~69 zum Ziel gehabt und sei 
insofern zugleich eine Organisation ~der bürgerlichen Nationalisten«~o aus allen 
Randnationen der UdSSR. 
Der politische Hintergrund dieses Anklagepunktes ist die Nationalitäten/rage, die 
durch die sralinsche Kollektivierungs- und Industrialisierungspolitik in den dreißi­
ger Jahren sich als politisches Problem erneut stellte. Denn diese Politik, die mit 
systematischer strafrechtlicher Verfolgung der Kulaken und administrativer Zusam­
menIassung der priV3tkapitalistisch orientierten Bauern vor allem die überwiegend 
agrarisch strukturierten nichtrussischen Nationalitäten traf und zu de.n Gewaltme­
thoden des Kriegskommunismus zurückfand. ljeferte dem latenten politischen 
Nationalismus die ökonomische Basis. »Die Härten der Kollektivierung, die stei­
gend zentralisiene Kontrolle, die Moskau im Interesse der Industrieplanung ver­
hängte. und die allgemeinen Entbehrungen. die das Ergebnis der neuen Politik 
waren, führten unvermeidlich zu einem Wiede.raufleben nationaler und amirussi­
scher Empfindungen bei vielen der örtlichen Kommunisten. die bereit gewesen 
waren, unter den leichteren Bedingungen der NEP Moskaus Führung hinzuneh­
men.«9' Nicht nur reaktionäre, ihre agrarkapitaliscischen Privilegien veneidigende 
Großgrundbesitzer. sondern weite Teile der bäuerlichen Bevölkerung und national­
gesinnte Bolschewiki. die sich auf das Agrarprogramm der Rechten um Bucharin 
stürzen konnten. wehrten sich zunächst gegen die Kollektivierung. Durch gewaltige 
Säuberungen in den nationalen bolschewistischen Parreisekrionen und administrati­
ve Repressalien, die, wie Lorenz anmerkt9', besonders die Bauern in der Ukraine 
und im Nordkaukasus trafen und in den Hauptgetreideanbaugebieten, dem Wolga­
gebiet, zu einer Flucht in die Kollektive Whne, konnte erreicht werden, daß - wie 
die XVII. Paneikonferenz vorn 4. 2 . 19)2 feststellte - der Sozialismus auf dem 
Lande nun vollständig und unwiderruflich gesiegt hatte. 
In dem Maße. in dem mit der volkswirtSchaftlichen Gesacntplanung die nationale 
Wirtschaftsentwicklung in eine Arbeitsteilung eingefügl wurde, die die gesamte 
Sowjetunion betraf und die die Nacionen auch ökonomisch völlig in ihrer Versor­
gung von dem russischen Zentralgebiet abhängig machte, wuchs der Widerstand der 
auf ihre nationale Identität bedachten Bolschewiki. Durch Planungsvorgaben und, 
soweit möglich, durch Verzögerung der Einbeuung nationaler ökonomischer Res­
sourcen in die gesamtsowjetische Arbeitsteilung suchten sie die ökonomische 
Unabhängigkeit und damit die Fähigkeit ihrer Nation, sich selber autonom zu 
versorgen, aufrechtZuerhalten. Solche Tätigkeit nun, Obstruktion gegen die Kollek­
tivierung und Verzögerung der ökonomischen Verzahnung mit der Gesamtunion 
aus nationalen Motiven, ist der Hintergrund des Separatismus-Vorwurfs im Mos-

88 Insofern ist R. Lorenz, Sou .... geschichlC d~r Sowi~lunion. '917-194J . Fr:utkfunlM. '976, S. 116 Ir. 
zu.lusnmrncn. Di~ Indusl1i.lisierungsro~tik .wid~r'prach nicht nur den grundlegenden Erkenntnissen 
du lndustrio.lisierungsdiskussion ; sie I:;ßl sich auch nichl mit lußcnpo(j,i.<chtn oder mit ökonomischen. 
Argumenten rechtfertigen, wie das heute von sowjetischer Seite imm~r wied~r versucht wird.« 

89 Prozeßbcrichl, a. 1. 0., S. j. 
90 Ebenda, S. 6. 
9' L Sh.piro, Geochichte der .KJ>dSU. Betl", 1961. S. SOl. 
91 R. Lorenz, Sozialgcichichle, o. a. 0., S. '97. 
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kauer [>rozeß . Gerade die Gebiete mit noch bis in die dreißiger Jahre hinein 
funktionierender traditionaler Landwirtschaft werden lm Moskauer Prozeß als 
gleichsam separatistische Krisengebiete genannt. Der Angeklagte Chodskajew geht 
in seiner Selbstanklage auf den hier erörterten Zusammenhang ein : 
»Ich weiß nicht, ob dem Gericht bekannt ist. daß bei den bürgertichen NationaüSten 
besonders in Mittelasien eine solche Theorie bestand - eine geschlossene Wirtschah 
zu organisieren. d. h. es so einzurichten. daß sich die Wirtschaft der Republik 
unabhängig von den anderen Teilen der Union entwickle, daß die Republik nach 
Möglichkeit so leben soll, daß sie für den FaU irgendwelcher Möglichkeiten zum 
aktiven, unmitteJbaren Kampf die übrige Union nicht braucht. Und diese Theorie 
haben wir in die Tat umgesetzt, d. h. wir haben einen ersten Fünfjahrplan aufge­
stellt. der den Direktiven (sie!) der Union zuwiderlief und der Einstellung der 
Nationalisten auf eine geschlossene Wirtschaft entSprach. Wir planten die Wirt­
schaft so ( . .. ). daß wir uns nach Durchführung dieses ersten Fünfjahresplans in 
wirtSchaftlicher Hinsicht von Sowjetrußland, von der Sowjetunion unabhängiger als 
jemals erweisen. Dieser Plan wurde in Moskau durchschaut.('?} 
Die tatSächlichen Anknüpfungspunkte der Anklage können hier nur exemplarisch 
erörtert werden. Zusammenfassend produziert der Prozeß ein durch Individualisie­
rungen und politische Schuldanributionen verzerrces BewußtSein von realen Pro­
blemen der sowjetischen Gesellschaft der drelßiger Jahre. In dem Maße, wie diese 
Form der Verarbeitung der Agrar-, Industrialisierungs- oder Nationalitätenproble­
me zum politischen MassenbewußtSein wird, stellen sich diese Probleme für das 
einzelne politische Subjekt nur mehr als Probleme der individuellen Leisrungsrnoti­
vation, der Gewissenhaftigkeit in der Befolgung von Direktiven und der poücischen 
Loyalität. Ietztendüch als Probleme einer erfolgreichen Internalisierung der Nor­
men des entfremdeten ArbeitSprozesses. 
Ober diese Gestaltung von Massenbewußtsein hinaus aber, und dies ist die zweite, 
materiale Gestaltungsfunktion des Moskauer Prozesses, leistet die poUtische Justiz 
der dreißiger Jahre insgesamt mit der Liquidierung der alten bolschewistischen 
Garde einen Beitrag zur Konstitution der bis heute nur modifizierten Herrschafts­
struktur in der Sowjetunion. 
Von [934 an waren nicht mehr bürgerliche Spezialisten Gegenstand von Strafverfah­
ren, sondern die sowjetische Führungsschicht in der Partei und der staatlichen 
Verwaltung selber. Eine ganze hegemoniale Schicht wurde bis '939 ausgetauscht. 
Von '933 bis 19.36 allein nahm, um einige Zahlen zu nennen, durch die Straf justiz 
und die Säuberungen die Anzahl der Parteimitglieder und -kandidaten von dreiein­
halb auf etwa zwei Millionen ab, die Spitze der Partei wurde bis auf einige wenige 
Mitgüeder des Politbüros insgesamt liquidiert oder beging prophylaktisch Selbst­
mord. ~Unter den 1827 Delegierten des XVII. Parteitages befanden sich lediglich 
noch .3 S Delegiene, die die Ereignisse nach dem XVIII. Parteitag überlebt hatten 
(das sind 2% h schreibt Jean Ellenstein.9< Der strafrechtliche Zugrijfbildete neben 
dem der politischen Verwaltung das entscheidende Mittel, die radikale personelle 
Umstrukturierung aller Leitungstätigkeiten zu bewirken. [nsofern gestaltete er 
unmittelbar die gesellschaftlichen Verhältnisse. 
Im Gegensatz zu Wi.lhelm Ziek, der in den Angeklagten der politischen Justiz der 
dreißiger Jahre keine "fesrumrissene soziale Schicht,,~! mehr entdecken zu können 

93 Proußbericht. a. a. 0 .• S. 144. 
901 J. EIleirutein. Geschichte des .Stalinismus,. Bulin '977. S. IH. Der XVII. POrteiug f.nd im Febrwr 

'914 . der XVIII. Parreiug land im März '939 stot •. Vgl. ZUr Liquidalionspraxis auch R. V. Danicls. 
a. a. 0 .• S. 438. Wld R. Medwedjew. a. a. 0 .• S. l' S H. 

91 W. Ziehr, , . a. 0 .• S. 1,8. 
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glaubte und in ihnen »nur den notwendigen KatalysatOT«96 für allgemeine politische 
Loyalitäts- und WachsamkeitsappeUe sah, hat Peter Schulze die Strafprozesse in 
einen sy5tematischen Zusammenhang mit dem kJassenmäßig differenzierten "Kon­
stitutionsprozeß der Herrschaftsverhältnisse,,97 der Stalin-Zeit geruckt. Für ihn sind 
diese Prozesse Teilvorgang einer Konstitution von KlassenherrschaIt in der Sowjet­
union. die aus der Verschmelzung der noch während der NEP-Periode gegeneinan­
derscehenden Produktionsintelligenz und Legitimationsintelligenz resultiert. Die 
ProduktionsinteUigenz, die als Betriebsleiter und Betnebskomrolleure in direkter 
Beziehung zu den Produktionsmineln stand und sich weitgehend aus bürgerlichen 
>spezy<, aber auch aus mit Leirungsfunktionen alimemierten alten Bolschewiki und 
>Helden des Bürgerkriegs< rekruLierte, war der LegirimationsinteUigenz in der Partei 
und der Staatsspitze ihrer Funktion wie ihrer sozialen HerrschaItssteUung nach 
während der NEP untergeordnet. Die Stalinsche Industrialisierungs- und Planungs­
politik begnügte sich nicht damit, ihr die operative Selbständigkeit der Tätigkeit von 
Quasi-Kapicalisten zu nehmen und ihre Sonderinteressen, die sich während der 
NEP herausgebildet hanen, in der Realisierung zu beschneiden. Bis 1934 wurden 
die bürgerlichen Spezialisten entmachtet und exemplarisch mit strafrechtlichen 
Mitteln ihrer Funktionen beraubT. Ab 1931 wurde zugleich in einer abrupt einset­
zenden Mobilisierungskampagne eine neue, >sozialistische< Produkcionsiotelligenz 
ausgebildet, die aber an speziellen Partei schulen als Techniker, Ingenieure, Agrono­
men usw. geschulte Kader zugleich in ihrer politischen Orientierung an der Parteili­
nie der forcierten Industrialisierung ausgerichtet war.98 Diese neue Intelligenz 
ersetzte zunächst die bürgerlichen Spezialisten, ihr gelang es aber zugleich, als loyale 
Stalinimn sehr schnell in der Panei Fuß zu fassen und dadurch die alte Unterord­
nung der ProduktionsinteUigenz unter die bolschewistischen Erben des historischen 
Auftrags der OktOberrevolution aufzubrechen. Da sie entsprechend ihrer Stellung 
im Produkcionsprozeß und ihrer Induscrialisierungsaufgabe ideologisch die Indu­
suialisierung mit dem Sozialismus identifizierte, koinzidierte sie mit jenem Teil der 
Legitimacionsintelligenz, der sich gerade policisch gegen die Verfechter einer Fort­
setzung der NEP oder einer moderateren Industrialisierung durchgesetzt hatte.99 

Wie auch der Richtungswechsel in der politischen Justiz ab 1934 deutlich werden 
läßt, begann nun der personelle Austausch jenes Teils der Produktionsimelligenz 
nebse ihres Anhangs in der Legitimationsintelligenz, der sich aus der revolutionären 
Bewegung selber rekrutiert hatte. Die >roten Direktoren<, die sich in ihrem Interesse 
nach operativer Selbständigkeit auf das >rechte< und auch auf das theoretisch 
reflektierte trotzkistische Industrialisierungskonzept der Partei- und Staatsspitze 
hanen swtzen können, wurden bis '939 durch die nunmehr während des zweiten 
FünJ-Jahr-Planes auch besser technisch wie ideologisch qualifizierte Sowjetintelli­
genz ersetzt. Ns der XVllI. Parteitag im Jahre 19>9 stanfand, war die Herrschans­
synthese beider Intelligenzfraktionen weitgehend abgeschlossen. Die neue Intelli­
genz zog in die höchsten Parteiämter ein. Beide Fraktionen wurden nun von der 
Partei als Hegemonialorganisation der geistig-synthetischen Arbeit verklammere. 100 

Der sozialstrukrurelle Austausch von Herrschaftsfraktionen entsprach den organi­
satorischen Anforderungen des neuen staatlich -bürokratischen Vergesellschafrungs-

96 Ebend~; in gleicher Weise argumentiert R. Lorenz, Poliuscher Terror lß der UdSSR, in: Das Argument, 
11. Jg., Nr. 1 '4. 

')7 P. Schulze, a .•. 0., S. [I. Schulze hält gleiehwohl wenig überzeugend an d~m ,cb.wammigen Begriff der 
.Obervngsgdell.<ch~. lest. 

98 Vgl. P. s.:b.ul~, a .•. 0., S. 99 ff. 
99 Die empirischen Grundlagen dieser These Schulzes können in diesem IUhmen nichl überprüft werden. 

Sie ....ud hier:ili Erklärung,hypothese eingeführt. Sie mre durch weitere For""hungen zu untermauern. 
'00 So P. Schulze, a. A. 0., $. '4). 
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typus. Die Herstellung der gesellschaftlichen Synthesis nach Maßgabe verwaltungs­
rechtlicher Regelungen erforderte nicht nur eine personelle Ausdehnung des StaatS­
apparates, sondern auch eine personelle Homogenisierung. Mit der Gesarncplanung 
der Okonomie übernahm der Staat zugleich die Gene.raLverantwortung für alle 
sozial notwendigen Produktions- und Reproduktionsfunktionen. Nur die bedin­
gungslose Loyalität seiner funktionalen Einzelgliederungen konnte die gewaltigen 
Legitimitätsanforderungen, die er damit auf sich nahm, erträglich machen. Jede 
personelle Fehlfunktion konnte nunmehr regionale oder gesamtindustrielle Störun­
gen hervorrufen. Wo solche Störungen nicht ausblieben, konnte nur die ganze 
Repressivität des Srrafrechts die notwendig eintretenden Legitimationsverluste 
gleichsam kompensieren. Die Geschichte der politischen Justiz ist damit zugleich 
die Geschichte einer neuen sowjetischen Herrschaftsstrukrur. 
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